2. Die grundlegende Intuition der Vertragstheorie

Der Utilitarismus kann durch ein einfaches Kriterium politischer Legi-
timitit bestechen und hat deshalb die angelsichsische Diskussion in der
politischen Philosophie und in den Wirtschaftswissenschaften seit Je-
remy Bentham und John Stuart Mill relativ unangefochten dominiert.
Legitim ist ihm gemiB die Ordnung einer Gesellschaft dann und nur
dann, wenn diese Ordnung den Gesamtnutzen maximiert. Der Staat, das
Rechtssystem, alle politischen und gesellschaftlichen Institutionen wer-
den als eine Maschine verstanden, die moglichst viel von einem be-
stimmten Guten produzieren soll. Wenn diese Maschine ihren Zweck
nur unzureichend erfiillt, muf} sie repariert oder durch eine neue, effizi-
entere Maschine ersetzt werden. Wozu sonst sollte es Einschrankungen
unserer Handlungsfreiheit geben - und jede politische Institution be-
schrinkt auf die eine oder andere Weise unsere Handlungsfreiheit -
wenn nicht fiir einen bestimmten Nutzen? Auch als Individuum erschei-
nen uns Opfer nur dann begriindet, wenn wir uns zu einem spiteren
Zeitpunkt einen Vorteil davon versprechen diirfen. Warum sollte das fiir
eine Gesellschaft anders sein?

Rawls will in A Theory of Justice eine Alternative zu diesem Vor-
schlag anbieten. Er bezieht sich dabei auf die Idee eines Gesellschafts-
vertrags, nach welcher die Ordnung einer Gesellschaft nur dann gerecht
genannt werden kann, wenn ihr alle Mitglieder ihre freie Zustimmung
erteilen konnen. Nicht mehr soll das Kriterium jedoch, wie in der élte-
ren Tradition des Gesellschaftsvertrags, von einem faktischen Vertrag
aller Mitglieder abhingig sein, der in einem vor aller Vergesellschaf-
tung liegenden Naturzustand abgeschlossen wird; in der Tradition des
vertragstheoretischen Denkens war die Erkldrung der Entstehung einer
Gesellschaftsordnung noch mit dem Ausweis ihrer Legitimitit ver-
quickt. Das Zustandekommen der Gesellschaft ist fir Rawls nicht un-
mittelbar erkliarungsbediirftig;, wir werden in eine bestimmte Gesell-
schaft hineingeboren, und wir verbringen dort in der Regel auch unser
ganzes Leben. Doch auf welche Kriterien berufen wir uns, wenn wir
diese Institutionen, besondere gesellschaftliche Einrichtungen oder Re-
geln als reformbediirftig ansehen? Auf welche Grundlage stellen wir
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unsere moralischen Urteile iiber die politischen Verhiltnisse, die wir in
unserer Gesellschaft antreffen? Rawls antwortet darauf mit der Idee
eines hypothetischen Gesellschaftsvertrags, der den moralischen Stand-
punkt gegeniiber den bestehenden politischen Institutionen bildet."

Zuniichst mochte ich hier die verschiedenen Aspekte und Schluffol-
gerungen der von Rawls gegen den Utilitarismus vorgebrachten Intui-
tion niher beleuchten. Dabei mochte ich in diesem zweiten Kapitel
gleichzeitig die drei wesentlichen Dimensionen einfithren, die den
Rahmen der Diskussion der beiden uns vorliegenden Legitimations-
kriterien bilden. Nach einer Ubersicht iiber die verschiedenen Einzelar-
gumente, die von Rawls gegen den Utilitarismus vorgebracht und in der
Intuition einer Verschiedenheit der Personen auf einen handlichen
Nenner gebracht werden (2. 1.). will ich hier nacheinander drei Fragen
beantworten: Zuerst mochte ich eine Interpretation des Sinngehalts
dieser Intuition vorschlagen, die uns mit der fiir die spitere Diskussion
unverzichtbaren Terminologie vertraut machen soll: Wie sollen wir die
metaphorische Redeweise einer Verschiedenheit der Personen verstehen
(2. 2.)? Dann will ich mich dem Status dieser Intuition zuwenden und
ihre Quelle aufsuchen. Welchen Ursprung hat dieser Ausgangspunkt,
welches philosophische Gewicht trigt diese Intuition? Welche Funktion
kommt dabei dem kontraktualistischen Argument zu (2. 3. 1.)? Und
welche Rolle spielt das Uberlegungsgleichgewicht, in welches dieses
eingebettet ist (2. 3. 2.)?

Zuletzt thematisiere ich die von Rawls in verschiedener Hinsicht li-
mitierte Reichweite der Intuition: Einerseits bildet sie den Ausgangs-
punkt zur Bestimmung von Gerechtigkeitsprinzipien fir die Grund-
struktur unserer eigenen Gesellschaft. Von Anfang an beinhaltet Rawls*
Vorgehensweise den Bezug zu einem bestimmten Kontext; sie steht
damit in einem Spannungsverhiltnis zur Erwartung an eine Gerechtig-
keitstheorie, ein universell giltiges Moralprinzip zu formulieren (2. 4.
1.). Dann soll die von Rawls selbst auf ideale Umstinde und Verhilt-
nisse begrenzte Reichweite der Intuition erértert werden. Welche prakti-
sche Relevanz hat sie fiir die politische Wirklichkeit (2. 4. 2.)? Die Be-
antwortung dieser Fragen wird mir Gelegenheit geben, das Feld fiir die

'° Der moralische Standpunkt gegenitber den wichtigsten gesellschaftlichen Einrichtungen
kann nicht einfach durch ein Demokratie-Prinzip ersetzz werden, denn die mnstitutionelle
Ausgestaltung der Demokratie kann ja ihrerseits zum Gegenstand einer moralischen Beurtei-
lung gemacht werden. Habermas sagt ganz richtig: ,,Deshalb liegt das Demokratieprinzip auf
einer anderen Ebene als das Moralprinzip.“ (FG, 141) Faktisch stellt er es jedoch auf die
gleiche Ebene neben das Moralprinzip, das ebenso wie das Demokratieprinzip aus dem aber-
geordneten Diskursprinzip abgeleitet wird, und scheint damit die institutionelle Ausgestaltung
der Demokratie einer moralischen Beurteilung zu entziehen.

67

hittps://dol.org/10.5771/9783495983903-66 - am 17.01.2026, 14:45:


https://doi.org/10.5771/9783495993903-66
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

drei Einwidnde abzustecken, die von Autoren utilitaristischer Provenienz
gegen die Idee des Gesellschaftsvertrags vorgetragen werden.

2. 1. Kritik des Utilitarismus

Wenn der Utilitarismus mit Hilfe von in unseren moralischen Intuitio-
nen verwurzelten Urteilen kritisiert wird, so darf dabei nicht vergessen
werden, daf} der Utilitarismus selbst eine genuine moralische Theorie
anzubieten beansprucht. Dieser Anspruch verdient es, ernst genommen
zu werden. Zwar verficht der Utilitarismus eine Art Kollektivegoismus,
aber dennoch verfiigt er iiber ein moralisches Kriterium, das eine
Schlichtung individueller und gesellschaftlicher Konflikte auf einer
unparteiischen Grundlage erlauben soll. Er bietet uns einen Mafistab an,
mit dem wir gesellschaftlichen Institutionen aus einer moralischen Per-
spektive beurteilen konnen. Insofern beansprucht der Utilitarismus
durchaus auch eine Begriindung einer Konzeption der politischen Ge-
rechtigkeit vorzunechmen; schon Hume hat etwa behauptet, daB ,, public
utility is the sole origin of justice” (1957, 14). Der Utilitarismus darf
daher nicht einfach durch eine enge Definition des Begriffs der Moral-
theorie aus der Debatte um das addquate Kriterium politischer Legitimi-
tat verbannt werden; die von ihm aufgeworfenen Fragen wiirden sich
dann nur auf einer anderen Ebene von Neuem stellen.

Auch Rawls erkennt an, daB der Utilitarismus eine Theorie, einen
Begriff und eine Begriindung der politischen Moralitit anzubieten hat.
Malistab dessen, was wirklich gerecht und ungerecht ist, miissen nicht
unsere diesbeziiglichen Gerechtigkeitsgefiihle darstellen; letztere konn-
ten sich als durchaus revisionsbediirftig erweisen, und so liefe sich dann
die Institution der Sklaverei, wenn sie denn zur Vermehrung des Ge-
samtnutzens beitrdgt, von einem utilitaristischen Standpunkt aus als
durchaus gerecht bezeichnen. Deshalb gebrauche ich den Begriff der
Gerechtigkeit in dieser Untersuchung in einem rein formalen Sinn; mit
dem Begriff der Gerechtigkeit sollen nicht schon bestimmte substanti-
elle Inhalte oder Uberzeugungen prijudiziert werden (vgl. Hare MT,
157, Brandt GR, 307/8). Feinberg bezweifelt zwar diese Moglichkeit
einer vollkommen inhaltsneutralen Auffassung von Gerechtigkeit,
rdumt aber gleichzeitig ein, daB die Bestimmung des Gerechtigkeitsbe-
griffs als einer direkt anti-utilitaristischen Konzeption politischer Mora-
litdt uns nicht schon von der Notwendigkeit befreit, gegen die immer
noch offenstechende Moglichkeit zu argumentieren, dal dem grofiten
Gesamtnutzens gleichwohl die Prioritit gegeniiber der Gerechtigkeit
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zukommt (1989, 109). Bei Rawls vermifit Feinberg denn auch ein trifti-
ges Argument gegen den Utilitarismus.

Wenn Habermas den Utilitarismus unter dem pragmatischen Ge-
brauch der praktischen Vernunft einordnet (1991, 100) und diesen ne-
ben einen moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft stellt, so
iibergeht er dabei stillschweigend, da} ein bestimmter sozialpragmati-
scher Gebrauch der praktischen Vernunft beanspruchen kann, einen
genuin moralischen Gebrauch der Vernunft darzustellen. Weiterhin
iibergeht Habermas mit seiner Gegeniiberstellung von ethischem (eine
bestimmte Identitit, ein Selbstverstindnis artikulierenden) und morali-
schem Vernunftgebrauch die Moglichkeit, dall der moralische Ver-
nunftgebrauch durchaus in einem bestimmten Selbstverstindnis, einer
moralischen Identitdt etwa von freien und gleichen Personen, wurzeln
kann. Moralisches Handeln wire dann authentischer Ausdruck eines
ethischen Selbstverstindnisses (vgl. Abschnitt 6. 3. 1.), es miifite diesem
nicht bezichungslos gegeniiberstehen oder ihm gar widersprechen.

Rawls selbst fiihrt den Utilitarismus als eine der Konzeptionen der
Gerechtigkeit in der Liste von Gerechtigkeitskonzeptionen auf, zwi-
schen denen die Parteien im Urzustand zu wihlen haben. Er spricht
sogar davon, dab es leicht fallt anzunehmen, dafl der Utilitarismus “the
most rational conception of justice” (T] § 5, 23) darstelle. Fraglich ist
dabei, was mit dem Begriff rational an dieser Stelle gemeint sein soll;
den Parteien im Urzustand wird der Utilitarismus sicherlich nicht ratio-
nal erscheinen, auch Einzelpersonen werden schwerlich die angebliche
Rationalitit des Utilitarismus als mit ihrer eigenen Konzeption einer
prudentiellen Rationalitdt iibereinstimmend ansehen konnen. Rawls*
Terminologie ist nicht immer ganz klar, und er scheint an manchen
Stellen seiner Theorie den Utilitarismus als in einem uniiberwindlichen
Gegensatz zu jeder Konzeption von Gerechtigkeit zu sehen. Hier muf}
man eine ungliickliche Ambiguitit in der Verwendung des Begriffs der
Gerechtigkeit in Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit konstatieren. Manch-
mal versteht Rawls unter Gerechtigkeit namlich nichts anderes als seine
eigene Theorie der Gerechtigkeit als Fairnef3, die sowohl das vertrags-
theoretisch inspirierte Entscheidungsverfahren im Urzustand als auch
die dort ausgewihlten beiden Gerechtigkeitsprinzipien umfafit. Und
dieser Begriff der Gerechtigkeit schlieit den Utilitarismus natiirlich von
vornherein als eine Theorie der Gerechtigkeit aus.

An anderen Stellen jedoch scheint Rawis wiederum bereit, auch die
Moglichkeit einer utilitaristischen Konzeption der Gerechtigkeit einzu-
rdqumen (TJ § 6, 22f. und 26) Fiir eine terminologische Toleranz gegen-
iiber inhaltlich verschiedenen Konzeptionen der Moralitit pliadiert des-
halb auch Tugendhat (1993, 27). Wir werden sehen, dabB sich diese Am-
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biguitit sogar noch im fiir den Politischen Liberalismus entscheidenden
Begriff des iibergreifenden Konsenses findet, in welchem inhaltliche
Gerechtigkeitsfragen von dort auch zugelassenen utilitaristischen Legi-
timationsstrategien abgekoppelt werden sollen (vgl. Abschnitt 7. 3.). Ist
der Utilitarismus also vielleicht lediglich rational und widerspricht
gleichzeitig jeder moglichen Auffassung der Moral? Die Moral miifite
sich dann aber den Vorwurf der moglichen Irrationalitdt von Seiten des
Utilitarismus gefallen lassen!

Aber gehen wir den inhaltlichen Differenzen nach, die Rawls’ Theo-
rie der Gerechtigkeit (und diese verfolgt den Anspruch, unsere Alltags-
intuitionen in ein kohidrentes und begriindetes Gesamtgebiaude zusam-
menzufiithren) vom Utilitarismus trennen. Diese Differenzen ziehen sich
durch die gesamte Rawlssche Theorie, implizit sind sie stets prdsent,
explizit angesprochen werden sie in den Paragraphen 5, 6 und 30 von 4
Theory of Justice. Man kann hier vier verschiedene, wenn auch aufein-
ander bezogene Gesichtspunkte voneinander unterscheiden, in denen
Rawls’ Bedenken gegen eine utilitaristische Moraltheorie ihren Ur-
sprung haben: Freiheitsrechte, die soziale Gerechtigkeit, die Stabilitit
und die Offentlichkeit bzw. die demokratische Mitbestimmung. Sie
geben unseren intuitiven Bedenken und Widerstinden gegen den Utili-
tarismus Ausdruck, und sie priagen dann auch wesentlich die Formulie-
rung der beiden Rawlsschen Gerechtigkeitsprinzipien.

2. 1. 1. Freiheitsrechte

Der erste und wohl wichtigste Punkt, an dem unsere intuitiven Wider-
stinde gegen den Utilitarismus gewohnlicherweise ihren Ausgang neh-
men, ist die angebliche Inkompatibilitit von Utilitarismus und liberalen
wie auch partizipatorischen Freiheitsrechten. Die Maximierung des
Gesamtnutzens widerspreche sowohl unseren individualistischen, nega-
tiven wie auch etwaigen republikanischen, positiven Freiheitsvorstellun-
gen. Der Utilitarismus erlaube und erfordere manchmal, daf} individu-
elle und auch kollektive Freiheitsrechte eingeschrinkt und verletzt wer-
den, wenn dies der Forderung des Gesamtnutzens zweckdienlich ist.
Wir erinnern uns, dem Utilitaristen dient eine Rechtsordnung als blofie
Maschinerie zur Produktion des groftmoglichen Gesamtnutzens. Die in
jeder wohlgeordneten Gesellschaft notwendigen Einschrinkungen der
Willkiirfreiheit eines Individuums werden im Utilitarismus nicht mit
den Rechten anderer Mitglieder einer Gesellschaft begriindet; sie stchen
allein im Dienst der kollektiven Nutzensumme.
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So ist die Institution der Sklaverei natiirlich dann moralisch gerecht-
fertigt, wenn sie fiir die Maximierung des wie auch immer zu definie-
renden Gesamtnutzens einer Gesellschaft einen Beitrag leistet. Der
Utilitarismus 140t nur eine instrumentelle, nicht aber eine intrinsische
Begriindung vom Recht auf Leib, Leben und weitestgehender Hand-
lungsfreiheit zu. Damit sind wir auch beim klassischen Beispiel ange-
kommen, das oft gegen den Utilitarismus angefiihrt wird: Ein Mensch
kann, so jedenfalls ein konsequenter Handlungs-Utilitarist, ohne weite-
res gefoltert werden, wenn dies fir die Beférderung bestimmter gesell-
schaftlicher Ziele notwendig erscheint und der Gesamtnutzen die si-
cherlich grofien Kosten iibersteigt. Fiir den Utilitaristen mégen Gla-
diatorenkimpfe dann ihre Berechtigung haben, wenn sie fiir eine Belu-
stigung des Publikums sorgen, die in ihrer Quantitit grofier ist als das
Ungliick derjenigen, die dafiir sterben miissen. Rawls wendet dagegen
ein, daB} es die Gerechtigkeit nicht zuliBit, Rechtsverletzungen selbst
durch einen noch so grofien Zugewinn an einem bestimmten Gufen zu
kompensieren oder damit zu legitimieren.

“Each member of society is thought to have an inviolability founded on justice
or, as some say, on natural right, which even the welfare of every one else can-
not override. Justice denies that the loss of freedom for some is made right by a
greater good shared by others. The reasoning which balances the gains and
losses of different persons as if they were one person is excluded.” (TJ § 6, 28).

Hier wird iibrigens deutlich, dafl Rawls keine strikt deontologische Mo-
raltheorie vertritt, er wendet sich nur gegen die mit Rechtsverletzungen
einhergehenden Freiheitseinschrankungen zugunsten eines grofieren
Gesamtnutzens. Nicht jedoch wendet er sich - wie etwa der strikte
Deontologe Nozick (ASU, 28) - gegen einen Konsequentialismus der
Rechte, der etwa die Verletzung der Rechte einer Person zum besseren
Schutz der Rechte aller anderen Personen zulassen wiirde (vgl. Ab-
schnitt 5. 3. 3.). Rawls geht es bei seiner Kritik des Utilitarismus zu-
nichst nur um die bedenkliche Nivellierung der Inkommensurabilitit
zwischen den individuellen Rechten und einem gemeinsamen Guten in
der speziellen Form eines aggregierten, kollektiven Nutzens. Folgerich-
tig erscheint sein erster Gerechtigkeitsgrundsatz als mit Freiheitsein-
schrankungen zum Zwecke des Schutzes anderer Personen kompatibel:

“Each person is to have an equal right to the most extensive total system of

equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.” (TJ §
46, 302)®

2 Eine Kritik Harts (1989) hat Rawls dazu veranlaft, eine gegeniiber A Theory of Justice
wichtige Veranderung am ersten Gerechtigkeitsprinzip anzubringen; es lautet nun: “Each
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Zur Frage, ob die Verletzung von Rechten zum Zwecke eines grofieren
Rechtsschutzes, und auch zur Frage, ob ein Opfer der Wohlfahrt eines
Individuums zum Zwecke des groBeren Nutzens fiir andere gerechtfer-
tigt sind, duflert sich Rawls hier noch nicht direkt. Der erste Kritikpunkt
betrifft also lediglich die vom Utilitarismus nicht anerkannte Inkom-
mensurabilitit von Rechten und Gesamtnutzen und die damit verbun-
dene Prioritit von Rechten gegeniiber Wohlfahrtsiiberlegungen.

2. 1. 2. Distributive Gerechtigkeit

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Wohlfahrt der einzelnen Indivi-
duen, die nicht mit der Wohlfahrt der Allgemeinheit verrechnet werden
darf. Der bekannte Vorwurf an den Utilitarismus lautet, daB er iiber kein
vom Gesichtspunkt des Gesamtnutzens wnabhdngiges Kriterium fiir
Fragen der Verteilungsgerechtigkeit verfiige. Fiir den Utilitaristen wird
die Frage der distributiven Gerechtigkeit immer der Beforderung des
Gesamtnutzens untergeordnet. Er wird also krasse wirtschaftliche und
soziale Ungleichheiten dann in Kauf nehmen und sogar fiir moralisch
gerechtfertigt ansehen, wenn diese im Dienste eines quantitativ hoheren
Gesamtnutzens stechen. Tugendhat spricht deshalb vom Utilitarismus
auch als einer ,lIdeologie des Kapitalismus, denn er erlaubt es, das
Wachstum der Okonomie als solches ohne Riicksicht auf Verteilungsfra-
gen moralisch zu rechtfertigen.” (1993, 327) Genauso wie ein einzelner,
kluger Mensch vielleicht auf die Befriedigung manch gegenwirtigen
Wunsches zum Zwecke seines gesamten individuellen Nutzens inner-
halb seines Lebens verzichten wird, mutet der Utilitarist manchen Men-
schen den Verzicht auf die Erfiillung ihrer Lebensziele und -pline zu,
wenn das fiir den Gesamtnutzen notwendig erscheint. Der Ultilitarist
gewinnt die moralische Perspektive aus der Ubertragung der Klugheits-
wahl eines einzelnen Menschen auf die ganze Gesellschaft. Rawls wen-
det dagegen ein, daB die soziale Gerechtigkeit eines vom Gesamtnut-
zenmaximum unabhéngigen Fundaments bediirfte.

Doch ist bei Rawls kein Argument gegen Wohlfahrtsopfer von man-
chen Individuen zugunsten anderer zu finden. Rawls spricht sich nur
gegen Opfer zugunsten des grofiten Gesamtnutzens aus; das Unter-
schiedsprinzip beispielsweise hat demnach durchaus einen konsequen-
tialistischen Kerngehalt, denn es erfordert Opfer von den bessergestell-

person has an equal right to a fully adequate scheme of equal basic liberties which is
compatible with a similar scheme of liberties for all.” (PL, 291) Die Abschwachung der
Formulierung des ersten Prinzips ist aber fir unsere Debatte nicht weiter von Bedeutung,
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ten Individuen zugunsten der schlechtergestellten Individuen. Das Un-
terschiedsprinzip postuliert wie der Utilitarismus die moralische
Wiinschbarkeit eines bestimmten Endzustands, nur nimmt es im Gegen-
satz zu diesem ein vom blof erstrebenswerten Guten unabhingig defi-
niertes Kriterium einer bestimmten Verteilung von Giitern in die Defi-
nition dieses Endzustands mit auf. Im Unterschied zum Utilitarismus ist
das vom Unterschiedsprinzip verfolgte Ziel nicht bloh ein zu maximie-
rendes Gutes, sondern ein bestimmter Endzustand, der wesentlich auf
distributive Aspekte der Gerechtigkeit bezogen bleibt:

,.Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both: (a) to
the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings
principle, and (b) attached to offices and positions open to all under conditions
of fair equality of opportunity.© (TJ § 46, 302)

Das Unterschiedsprinzip ist eines der bekanntesten Bestandteile der
Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit. Es verkniipft den Gesichtspunkt
der Effizienz, der bei der Produktion der Giiter zu beachten ist, mit ei-
nem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, der bei der Verteilung dieser
Giiter relevant wird. Es erkennt damit den Zusammenhang an, der zwi-
schen dem Umfang der Produktion von Giitern, der Verteilung von
Verantwortlichkeiten und Rekompensationen fiir Verdienste bei dieser
Produktion, und der Verteilung von Giitern je nach Bediirfnissen einzel-
ner Personen besteht. Das Unterschiedsprinzip fordert eine Verteilung
von Giitern, die sich letztlich zum Vorteil derjenigen auswirken wird,
die den kleinsten Anteil der zur Verteilung anstehenden Giiter erhalten.
Dabei sind nicht alle Giiter gemeint, die zur Verteilung anstechen, son-
dern nur die sogenannten Primirgiiter (primary goods), die von allen
Teilnehmern an einem System der sozialen Kooperation produziert und
von den wesentlichen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Institu-
tionen einer Gesellschaft verteilt werden (vgl. Rawls TJ § 15; Rawls
1982). Das Unterschiedsprinzip fordert deshalb auch keine strikte
Gleichheit, insofern man niamlich Gleichheit als die Zuweisung einer
gleichen Menge an Giitern an alle Mitglieder einer Gesellschaft verste-
hen will. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind vielmehr dann
gerechtfertigt, wenn sie jedem einzelnen zum Vorteil erwachsen. Auch
hat dieser distributive Vorteil kein egalitdrer Vorteil zu sein, denn die
Implementierung des Unterschiedsprinzip kann fiir verschiedene Perso-
nen durchaus auch einen unterschiedlich grofien Vorteil zur Folge ha-
ben; fiir manche Personen kann die Gestaltung einer Gesellschaft gemah
des Unterschiedsprinzips - im Vergleich zu einem ungerechten Aus-
gangszustand - vielmehr sogar einen individuellen Nachteil bedeuten.
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Nun wird mit diesem Grundsatz sicherlich der Intuition einer Ver-
schiedenheit von Personen Rechnung getragen, insofern nidmlich die
Anspriiche der am wenigsten Begiinstigten hier einer blofien Maximie-
rung des Gesamtnutzens vorangestellt werden. Wie ein utilitaristischer
Maximierungsgrundsatz, so erlaubt auch das Unterschiedsprinzip die
Moglichkeit einer ungleichen Verteilung. Doch tut er dies aus einem
anderen Grund, der letztlich auf die angenommene aligemeine Akzep-
tanz dieses Kriteriums zuriickzufiihren ist. Das Differenzprinzip nimmt
zwar die utilitaristische Idee mit in die Idee der Gerechtigkeit auf, doch
es fiigt ihr eine unabhingige moralische Komponente hinzu: Eine Ver-
ringerung des Nutzens ist nur dann legitim, wenn dieser Verlust durch
einen Gewinn an einer anderen Stelle ausgeglichen wird. Ein grofierer
Verlust kann sogar durch einen kleineren Vorteil ausgeglichen werden,
wenn der Vorteil einer benachteiligten Person zugute kommt. Wenn
jeder einzelne von einem Wohlfahrtszuwachs profitieren kann, sollte
diese Moglichkeit eines dann auch insgesamt grofieren Gesamtnutzens
nicht auf dem Altar eines bloflen Gleichheitsfetischismus geopfert wer-
den. Die Idee einer Gleichverteilung von Giitern wird also auf die Idee
eines Vorteils fiir jeden einzelnen hin begrenzt und qualifiziert.

Dennoch taucht unabhingig von der gleichzeitigen Qualifizierung
und Kombination eines utilitaristischen Effizienzgedanken und eines
egalitaristischen Verteilungsgedankens die Frage auf, ob dieses Prinzip
auch von denen akzeptiert werden kann und akzeptiert werden wird, die
nicht zu den am wenigsten Begiinstigten zdhlen und die deshalb unter
Umsténden ihrerseits Opfer fiir die Besserstellung dieser Gruppe in der
Gesellschaft bringen miissen? Schlieflich kann man diese Akzeptanz
gerade dann nicht fiir ausgemacht halten, wenn man von einer Intuition
der Verschiedenheit von Personen ausgeht. Dal} einige Personen die
Giiter, die sie selbst erwirtschaftet haben, zum Vorteil der am wenigsten
Begiinstigten einer Gesellschaft abgeben sollten, erscheint mit der Intui-
tion einer Verschiedenheit von Personen nicht unmittelbar vereinbar.

Genauso wie die weniger Begiinstigten in einem utilitaristischen Ge-
sellschaftssystem konnten nun die Begiinstigten oder die Bessergestell-
ten innerhalb einer Gesellschaft gegen das Unterschiedsprinzip geltend
machen, dafl es ihnen Opfer abverlangt, und zwar fir Zwecke, die sie
sich selbst nicht gesetzt haben und denen sie ihre Zustimmung verniinf-
tigerweise auch versagen konnten. Schlieflich werde - und sie riicken
hier das Differenzprinzip in die Nihe der Umverteilungsmafinahmen
des Utilitarismus zum Zwecke der Gesamtnutzenmaximierung - die
distributive Konzeption der Moralitit dabei einer Auffassung von
Zweckrationalitit unterworfen, die im Gegensatz zur utilitaristischen
Vermehrung des Gesamtnutzens eben nur den Vorteil der am wenigsten
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Begiinstigten zum Zwecke habe. Damit sei aber nur eine willkiirliche
Festsetzung des Zwecks der Rationalitit (also der Vorteil der am wenig-
sten Begiinstigten) an die Stelle der urspriinglichen utilitaristischen
Zwecksetzung einer Gesamtnutzenmaximierung getreten. Von der Sa-
che her ergebe sich damit kein wirklich grundlegender Unterschied zwi-
schen zwei gleichermaflen konsequentialistischen Vorgehensweisen. Mit
dieser Argumentation wird die innere Konsistenz der Rawlsschen Theo-
rie der Gerechtigkeit fragwiirdig, die ihren eigenen Standard der Ver-
schiedenheit von Personen zu verfehlen scheint. So wendet zum Beispiel
Nozick gegen Rawls‘ distributive Konzeption der Gerechtigkeit ein:

"Rawls has not shown that the more favoured man A has no grounds for com-
plaints at being required to have less in order that another might have more than
he otherwise would. And he can't show this, since A does have grounds for
complaints." (ASU, 197, vgl. Dworkin 1989, 20; Griffin WB, 170; Gauthier
MA, 254; Dupuy 1992: IV. John Rawls, I’utilitarism et la question du sacrifice,
107 - 160)

Mit drei verschiedenen Argumentationsstrategien 14ft sich auf diesen
Vorwurf einer immanenten Inkonsistenz der Rawlsschen Theorie ant-
worten. Entweder man verwirft mit Michael Sandel die Annahme einer
Verschiedenheit der Personen. Vom Gesichtspunkt einer dem Indivi-
duum iibergeordneten Gemeinschaft kann es keine Kritik einzelner
Personen mehr gegen diese Art der Umverteilung gemiffi dem Unter-
schiedsprinzip geben.

"The difference principle commits Rawls to an intersubjective conception he
otherwise rejects. ... If the difference principle is to avoid using some as means
to others' end, it can only be possible under circumstances where the subject of
possession is a “we’ rather than an ‘I’, which circumstances imply in turn the
existence of a community in the constitutive sense." (Sandel 1982, 80)

Will man diese kommunitaristische Substitution der Intuition einer
Verschiedenheit der Personen durch eine fiir die Rechtsanspriiche des
einzelnen vorgingige und konstitutive Form der Gemeinschaft nicht
akzeptieren, so konnte man zweitens wie Nozick einfach jede Form
einer Verteilungsgerechtigkeit als mit einer kantischen Konzeption der
personalen Autonomie jedes einzelnen unvereinbar ansehen:

“Rawls’ view seems to be that everyone has some entitlement or claim on the
totality of natural assets (viewed as a pool), with no one having differential
claims. ... People will differ in how they view regarding natural talents as a
common asset. Some will complain, echoing Rawls against utilitarianism, that
this ‘does not take seriously the distinction between persons’; and they will
wonder whether any reconstruction of Kant that treats people’s abilities and
talents as resources for others can be adequate.” (ASU, 228)
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Eine dritte Argumentationsstrategie bestiinde angesichts dieses Dilem-
mas darin, nach Moglichkeiten der Vereinbarkeit der Intuition einer
Verschiedenheit von Personen und der letztlich auch auf einer Intuition
begriindeten moralischen Forderung nach einer Form der Verteilungsge-
rechtigkeit zu suchen. Denn sonst besteht die Gefahr, dafl diese Intuition
dafiir mibraucht wird, alle Versuche zu diskreditieren, die auf die Re-
duzierung von gesellschaftlichen Ungleichheiten abzielen.

,All these are discredited as if all necessarily committed the cardinal sin com-
mitted by maximizing utilitarianism of ignoring the separateness of individu-
als.“ (Hart 1983, 202)

Diesen Weg einer Rechtfertigung von UmverteilungsmafBnahmen, wel-
che der Intuition einer Verschiedenheit von Personen nicht zuwider
laufen, schldgt neben Pogge (1989, § 5 und §6) auch Nagel (EP, 78) ein,
der eine fundamentale Asymmetrie im Verhiltnis zwischen den mehr
und den weniger Begiinstigten einer Gesellschaft feststellt: Danach
kommt den Opfern der weniger Begiinstigten zum Zwecke der Vermeh-
rung des Nutzens der mehr Begiinstigten oder der Gemeinschaft insge-
samt von einem moralischen Standpunkt eine weitaus grofiere Bedeu-
tung zu als Opfern der mehr Begiinstigten zum Vorteil der weniger
Begiinstigten, die moralisch gesehen unbedenklich erscheinen. Schlief3-
lich sollte es jedem leichter fallen, Opfer fiir diejenigen zu bringen,
denen es schlechter geht, als fiir diejenigen, denen es besser geht als
einem selbst. Die These einer Kompatibilitit unserer moralischen
Intuition mit einer Idee der Umverteilung wiirde es dann erméglichen,
der ausweglos scheinenden Alternative zu entgehen, entweder wie San-
del auf die Idee der personalen Autonomie oder aber wie Nozick auf die
Idee der Verteilungsgerechtigkeit zu verzichten.

2. 1. 3. Soziale Stabilitit

Sowohl die Rechte einzelner Personen als auch deren Wohlfahrt im
Vergleich zu anderen Personen sind als konkrete Anwendungsfille der
Intuition der Verschiedenheit von Personen zu verstehen: Diese Intuiti-
on besagt zunichst ganz einfach, daB die Moral, die politische Gerech-

' Rawls hilt zwar seinerseits am Unterschiedsprinzip in Political Liberalism fest, doch weist
er ihm nun nicht mehr den Status eines Gerechtigkeitsprinzips zu, nach welchem eine Gesell-
schaftsordnung kritisiert und legitimiert werden kann. Es kommt ihm nun nur noch ein Geset-
zesrang zu, und dieser mache eine entsprechende politische Willensbildung in einer liberalen
Demokratie erforderlich (PL, 228f.). Das Unterschiedsprinzip war bereits in A Theory of
Justice dem ersten Gerechtigkeitsprinzip lexikographisch nachgeordnet (TJ § 17, 103; vgl.
auch TJ § 31, 199).
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tigkeit nicht einfach als eine auf das Kollektiv ausgedehnte Konzeption
der Zweckrationalitit zu verstehen ist. Dagegen melden unsere Intuitio-
nen kriftigen Widerstand an. Dariiber hinaus finden sich bei Rawls
weitere Uberlegungen, die er gegen den Utilitarismus anfiihrt, ohne
unmittelbar mit seiner moralischen Grundintuition verkniipft zu sein.
Sie weisen auf den Horizont einer Struktur der politischen Vernunft hin,
innerhalb dessen sich unsere Untersuchung bewegt. Es geht dabei um
die Frage, wie die verschiedenen Bereiche des menschlichen Vernunft-
gebrauchs, wie also der moralisch-praktische Gebrauch der Vernunft
mit anderen Anwendungsgebieten der Vernunft in einer kohdrenten
Struktur verkniipft zu denken sind.

Nach Rawls kann beispielsweise eine nach utilitaristischen Gesichts-
punkten geordnete Gesellschaft nicht stabil sein, denn sie wird unwei-
gerlich - und jetzt ist das Verhiiltnis des moralisch-praktischen Ver-
nunftgebrauchs zum auBermoralisch-praktischen, Fragen des guten
Lebens betreffenden Vernunftgebrauch angesprochen - zu einer morali-
schen Uberforderung ihrer eigenen Mitglieder fithren (Nida-Riimelin
1993, 137)2. Wir stehen hier vor dem allgemeinen Problem des Ver-
hiltnisses zwischen moralischen Anspriichen und Gliicksstreben des
Menschen oder, mit anderen Worten, dem Spannungsverhiltnis zwi-
schen dem Rechten und dem Guten. Mit Kant erstreben wir notwendig
die Gliickseligkeit als das vollendete Gute, doch erst wenn wir dieses
Streben vom obersten Guten, der Bedingung der Tugendhaftigkeit ab-
hingig machen, werden wir uns der Gliickseligkeit auch als wiirdig
erweisen und des ganzen Gutes teilhaftig werden (Kant 1977, Bd. VIL:
Kritik der praktischen Vernunft, 238; kritisch zur Verwendung des
Begriffs des Guten bei Kant vgl. dagegen Tugendhat 1993, 106). Es sind
dann die Postulate der Existenz Gottes wie der Unsterblichkeit der See-
le, welche die Denkbarkeit der Realisierung des hochsten Gutes, der
Vereinbarkeit von moralischem Gesetz und Gliickseligkeit gewéhrlei-
sten sollen. Rawls verzichtet auf diese metaphysischen Postulate - auch
wenn sie bei Kant nur aus der Sorge um die Objektivitit praktischer
Urteile abgeleitet sind und keine theoretischen Erkenntnisse darstellen -
und setzt den Begriff einer stabilen und d. h. fiir alle vorteilhaften Ko-
operation in einer wohlgeordneten Gesellschaft an deren Stelle.

Die Konvergenz von Rechtem und Gutem, die bei Kant wie auch bei
Rawls ein Zusammenspiel von theoretischem und praktischem Ver-
nunftgebrauch erfordern, ist bei Rawls aber nicht mehr auf die Sphire

22 Absehen wollen wir hier davon, daB dieses Argument einer mangelnden sozialen Stabilitit
der utilitaristischen Moraltheorie im Widerspruch zu Rawls‘ Behauptung steht, daB ,, a utilita-
rian society may also be well-ordered.” (TJ § 41, 263)
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der privaten Moral und der Religion beschrinkt. Auch Kant hat in sei-
ner Geschichtsphilosophie einen Platz fiir die Konvergenz von Rechtem
und Gutem in der Sphire von Gesellschaft und Politik geschaffen, doch
fiir Rawls stellt die gelingende soziale Kooperation von Anbeginn den
Ort dar, an welchem das moralischen Anspriichen geniigende Mitglied
einer Gesellschaft auch hoffen darf, in Zusammenarbeit mit anderen
seine verniinftigen Lebenspline zu realisieren. Kants transzendente
Dimension wird bei Rawls letztlich zum Objekt eines Politikums, der
Errichtung einer wohlgeordneten Gesellschaft. Konsequenterweise wird
damit eine Philosophie der Geschichte fiir Rawls iiberfliissig, wenn er
sich - neben ciner idealen Theorie der Gerechtigkeit - dann auch iiber
die sozialen und kulturellen Bedingungen der Realisierbarkeit seines
Ideals Gedanken macht (vgl. Abschnitt 7. 3.). Die utilitaristische Dok-
trin mutet dagegen den Mitgliedern einer Gesellschaft zu, nicht nur die
Befriedigung ihrer eigenen Lebensziele bei der Maximierung des Ge-
samtnutzens hintan zu stellen, sollten erstere der letzteren widerspre-
chen. Wie nun utilitaristisch begriindete Handlungsanweisungen in die
Triebfedern des menschlichen Handelns eingehen sollen, ist firr den
Utilitarismus umso schwerer zu erkléren, als die klassische Doktrin des
Utilitarismus etwa von Bentham eine blof} eigeninteressierte Motivation
der Menschen postulierte:

JIf it is a psychological law that individuals pursue only interests in themselves,
it is impossible for them to have an effective sense of justice (as defined by the
principle of utility).« (Rawls TJ § 69, 455; vgl. TJ § 76, 500f.)

Ihre Mitglieder miifiten aber dariiber hinaus bereit sein, diese Lebens-
ziele inhaltlich zu revidieren, wenn bestimmte Ziele nicht mit dem Ge-
samtnutzen in Einklang gebracht werden konnen (vgl. Rawls 1982,
178). Der Motiv-Utilitarismus beispielsweise erfordert dic Motivierung
unseres Handelns durch die Sorge um den maximalen Gesamtnutzen
(Adams 1976). Nicht nur die Handlungsfreiheit der Mitglieder einer
utilitaristischen Gesellschaft wird dadurch eingeschrinkt; zuletzt wird
selbst die Autonomie, die Moglichkeit in Frage gestellt, eigene Lebens-
ziele zu bestimmen. Die Doktrin des Gesellschaftsvertrags stellt dagegen
eine unmittelbare Verkniipfung von Handlungsmotivation und Prin-
zipien der Gerechtigkeit her und kann daher eine vergleichsweise gro-
Bere gesellschaftliche Stabilitit realisieren: Sie nimmt sich den Wunsch
nach einer Gerechtigkeitskonzeption zu handeln (TJ § 72, 476) zu Hilfe,
um die Stabilitit einer wohlgeordneten Gesellschaft zu erkliren:

,.When institutions are just ... those taking part in these arrangements acquire

the corresponding sense of justice and desire to do their part in maintaining
them*. (TJ § 69, 455)
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Das utilitaristische Nutzenprinzip kann keine derartige motivationale
Stiitze der Stabilitit einer wohlgeordneten Gesellschaft zu Hilfe neh-
men. Der Utilitarismus ist nach Rawls geradezu auf die Bereitschaft zur
totalen Selbstaufopferung fiir hohere Ziele und damit auch auf die Preis-
gabe der eigenen Selbstachtung angewiesen, um die allgemeine Befol-
gung des Utilitatsprinzips zu gewahrleisten:

,It s characteristic of the morality of authority when conceived as a morality for
the social order as a whole to demand self-sacrifice for the sake of a higher good
and to deprecate the worth of the individual and lesser associations. The empti-
ness of the self is to be overcome in the service of larger end.“ (TJ § 76, 500).

Zur Handlungsmotivation findet also die Moraldoktrin des Utilitaris-
mus, wenn er sich nicht etwa auf das spontane, aber begrenzte Mitge-
fithl berufen oder auf die Verhingung von institutionellen Sanktionen
vertrauen will, keinen unmittelbaren Zugang. Dabei stellt diese potenti-
elle Liicke zwischen moralischer Legitimation und Handlungsmotivati-
on nicht notwendig ein entscheidendes Argument gegen den Utilitaris-
mus dar. Es kénnte auch ein Grund zur Enttiduschung des Moraltheore-
tikers iiber die eigeninteressierten Menschen darstellen, welche viel-
leicht gerade noch zur moralischen Einsicht fahig sind, ihr Handeln
aber leider nicht an dieser Einsicht orientieren werden.

Nicht nur der Verzicht auf die Verwirklichung der eigenen Lebens-
ziele wird also den Mitgliedern einer utilitaristischen Gesellschaft zuge-
mutet; und bereits dieser hohe Anspruch stellt eine potentielle Quelle
von politischer Instabilitit dar. Da sie auf motivationale Schwierigkeiten
trifft und zuletzt sogar noch die Autonomie ihrer Mitglieder bedroht,
wird eine auf utilitaristischen Prinzipien gegriindete Gesellschaft
Schwierigkeiten damit haben, die in bestimmten auBermoralischen
Quellen des Vernunftgebrauchs (beispielsweise der Klugheit im Sinne
eines guten, erfiillten Lebens) gegriindeten Bedingungen des Erhalts
ihrer eigenen Stabilitit zu erfiillen. IThre Mitglieder kénnen sich nicht
mehr als Wesen verstehen, die sich eigenstéindig iiber ihre Lebenspline
Gedanken machen und diese in Eigenverantwortlichkeit festlegen und
revidieren kénnten.

Die Frage nach der Stabilitidt einer wohlgeordneten Gesellschaft be-
trifft also auch die Frage nach der Beziehung zwischen zwei verschie-
denen Elementen der Struktur der politischen Vernunft. Wir werden
diese beiden Elemente spiter unter den Bezeichnungen des empirischen
Gebrauchs der praktischen Vernunft und des reinen bzw. moralischen
Gebrauchs der praktischen Vernunft kennenlernen. Fiir die Struktur der
politischen Vernunft ist es von entscheidender Bedeutung, dafh diese
beiden heterogenen Elemente zwar nicht voneinander abgeleitet, aber
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dennoch auf eine kohidrente Art und Weise in einer einheitlichen
Struktur integriert werden konnen, die sich aus einer Pluralitit von
verschiedenen Quellen und Anwendungsgebieten des Vernunfige-
brauchs zusammensetzt. Die monolithische Vorgehensweise des Utilita-
rismus versagt hier gleich in mehrfacher Hinsicht: Nicht nur verneint
sie die Irreduzibilitit des moralischen Gebrauchs der Vernunft, dieser
wird aus dem empirischen Gebrauch der Vernunft eines Kollektivsub-
jekts abgeleitet. Dariiber hinaus stellt sie auch die Irreduzibilitit des
theoretischen Vernunftgebrauchs in Frage und kann die autonome Be-
stimmung und Verfolgung von Lebensplidnen der Individuen nicht als
verniinftig anerkennen.

2. 1. 4. Offentlichkeit

Bei der Frage nach dem Publizitétskriterium stehen wir vor einem dhn-
lichen Problem. Denn in einer nach utilitaristischen Prinzipien geord-
neten Gesellschaft ist es nicht weiter von Belang, ob die Mitglieder
dieser Gesellschaft auch tatsichlich wissen, daB ihre Gesellschaft nach
utilitaristischen Prinzipien geordnet ist. Unter ungiinstigen Umstinden
kann dieses Wissen der Maximierung des Gesamtnutzens im Wege
stehen. Die Offentlichkeit der Prinzipien einer gerechten Gesellschafts-
ordnung ist fiir den Utilitaristen nur von relativer, weil instrumentaler
Bedeutung. Der Utilitarist kann auf die Zustimmung der Menschen zu
seiner Moraltheorie gerne verzichten: mogen die Mitglieder der Gesell-
schaft ruhig glauben, ihre Gesellschaft sei etwa nach vertragstheoretisch
legitimierten Gerechtigkeitsgrundsitzen geordnet.® Der theoretische
Gebrauch der Vernunft, der Inhalt der Meinungen und Uberzeugungen

3 Bemard Williams merkt hier wohl zurecht an, daB dann aber der Versuch eines utilita-
ristischen Autors, seine Leser zu berzeugen, vollig unverstindlich wird. Denn was wir zu
wissen meinen, miiBite aus der Sicht des Utilitaristen vdllig irrelevant sein - auBer natirlich er
betrachtete die Offentlichkeit der Gerechtigkeitsgrundsatze als fir der Steigerung des Gesamt-
nutzens zweckdienlich. Zu weit geht Williams aber mit seiner SchluBfolgerung, daB allein
deshalb schon die utilitaristische Moraltheorie falsch sein miisse. Wenn sie namlich falsch ist,
dann gibt es auch keinen guten Grund, an diese zu glauben; doch selbst wenn sie richtig wire,
gibe es nicht unbedingt gute Griinde, an sie zu glauben; das kame dann auf ihren Beitrag zum
Gesamtnutzen an: ,, [t is reasonable to suppose that maximal total utility actually requires
that few, if any, accept utilitarianism. [f that is right ... then [ leave it for discussion whether
that shows that utilitarianism is unacceptable, or merely that no one ought to accept it."
(1973b, 135). Doch die zweite Moglichkeit stellt keinen Nachweis dar, daB der Utilitarismus
wirklich falsch ist. Das Argument kann sich hochstens darauf beziehen, daB die Frage danach,
ob wir eine utilitaristische Moraltheorie annehmen oder verwerfen sollen, bis zu einem gewis-
sen Grade unabhangig davon ist, ob eine utilitaristische Moraltheorie nun begriindet werden
kann oder nicht.
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der Mitglieder einer Gesellschaft wiare dann also dem utilitaristischen
Legitimationskriterium untergeordnet. Und wieder stellt sich hier die
Frage, wie der zwar aufler-, wenn auch nicht amoralische, theoretische
Gebrauch der Vernunft hinsichtlich unserer verschiedenen Meinungen
und Uberzeugungen beziiglich der Gesellschaftsordnung, in der wir
leben, mit der Legitimation dieser Ordnung selbst durch den praktischen
und hier nidherhin moralischen Gebrauch der Vernunft vermittelt zu
denken ist. Rawls dagegen zihlt die Offentlichkeit einer Gerechtigkeits-
konzeption zu den formalen Kriterien des moralischen Standpunkts,
wenn er die Offentlichkeit auch nicht zum Bedeutungsgehalt des Be-
griffs der Moral zahlt (TJ § 23, 133). Die formalen Kriterien des Stand-
punkts der Moral lassen sich nicht allein aus einer Analyse des Begriffs
der Moral ableiten; sie haben also durchaus einen synthetischen Kern-
gehalt, der sich allerdings auch nicht auf blof empirische Erfahrungs-
werte oder Priferenzen der Beteiligten zuriickfiihren liefle. Rawls 146t
dem Vertragsargument einfach bestimmte verniinffige Annahmen vor-
ausgehen, und dazu zihlt auch das Offentlichkeitskriterium:

,»The parties ... suppose that everyone will know about these principles all that
he would know if their acceptance were the result of an agreement.Thus the
general awareness of their universal acceptance should have desirable effects
and support the stability of social cooperation.” (Rawls TJ § 23, 133)

Damit ist auch die Moglichkeit gegeben, dafl eine wohlgeordnete Gesell-
schaft die Bedingungen ihrer Stabilitidt selbst hervorbringen und bei
leichteren Abweichungen des Ideals auch von selbst die Motivation ihrer
Mitglieder generieren kann, den Ausgangszustand des Gleichgewichts
wieder herbeizufithren. Die Kompatibilitidt mit den wichtigsten Grund-
sitzen der menschlichen Handlungsmotivation und der Moralpsycholo-
gie gewihrleistet damit, dafl eine wohlgeordnete Gesellschaft die not-
wendigen Ressourcen ihrer Stabilitit selbst produzieren kann (Rawls TJ
§ 69, 456). Die Balance der Motive schlégt also deutlich zugunsten der
Idee des Gesellschaftsvertrags und gegen die utilitaristische Doktrin aus.

Diese vier Einwinde gegen den Utilitarismus haben nun die Eigenart -
denn sie spiegeln nicht mehr als blof unsere mehr oder weniger tief
verwurzelten intuitiven Bedenken gegen den Utilitarismus wider -, dafl
der Utilitarist jeweils auf sie antworten kénnte: So what? Warum sollten
wir die Freiheitsrechte ernst nehmen, selbst wenn sie der Férderung des
Gesamtnutzens im Wege stehen? Und warum kommt distributiven
Riicksichten ein vom Gesamtnutzen unabhingiges Gewicht zu? Warum
sollte auf die Stabilitit der Gesellschaft besondere Riicksicht genommen
und Konzessionen an zugegebenermalien moralfremde Elemente ge-
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macht werden? Wird sich dieses Problem zuletzt nicht durch eine ent-
sprechende Diskretion, durch die Geheimhaltung der wirklichen Ver-
hiltnisse in unserer Gesellschaft l6sen lassen? Der Publizitit einer Ge-
rechtigkeitskonzeption kommt in ihren Augen ja kein gegeniiber dem
Gesamtnutzen unabhingiges Gewicht zu; sie ist nur Mittel zu einem
aufler ihr liegenden Zweck. Diesen berechtigten Fragen gilt es sich zu
stellen, denn schlieBilich entspringen die ersten beiden Einwinde der
moralischen Intuition einer Verschiedenheit von Personen, und die
letzten beiden Einwédnde bringen weitere, fiir die Erfordernisse der poli-
tischen Legitimitit einer Gesellschaft, so konnte man sagen, irrelevante
Gesichtspunkte mit ins Spiel. Wieder sind wir an dem Punkt angelangt,
an dem wir bereits zu Anfang standen. Wir haben uns im Kreis bewegt:
bisher steht nur Intuition gegen Intuition. Der Utilitarismus weitet das
Modell der rationalen Entscheidungswahl auf die ganze Gesellschaft
aus, und deshalb treten bestimmte Konsequenzen ein: Freiheitsrechte
und distributive Fragen werden ausschliellich nach Niitzlichkeitserwa-
gungen beurteilt, und sowohl die Stabilitit als auch die Publizitat der
Prinzipien einer Gesellschaftsordnung miissen nicht weiter von Interesse
fiir den Utilitaristen sein. Dafl dem zuletzt nicht so sein wird, ergibt sich
in der vorliegenden Untersuchung erst durch die Bestimmung der
Struktur der politischen Vernunft; ein wichtiger Schritt in diese Rich-
tung wird nun eine Auslegung der grundlegenden Intuition der Rawls-
schen Vertragstheorie sein.

2. 2. Die Interpretation ihres Sinngehalts

Rawls fangt unsere anti-utilitaristischen Intuitionen mit der Abkiirzung
einer Verschiedenheit der Personen ein, und damit wird die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus auf eine andere, grundlegen-
dere Ebene gefiihrt. So will ich mich im folgenden den drei Dimensio-
nen unserer Untersuchung zuwenden und die Fragen nach dem Inhalt
der moralischen Intuition einer Verschiedenheit der Personen, nach
ihrem philosophischen Status und zuletzt nach ihrer Reichweite und
praktischen Relevanz thematisieren. Beginnen wir mit einer Interpreta-
tion ihres Sinngehalts. Was ist mit der Verschiedenheit von Personen
genau gemeint? Meine These lautet: Die Intuition einer Verschiedenheit
von Personen kann als Bestimmung der Begriffe von Rationalitit und
Moralitit sowie als Bestimmung deren wechselseitigen Verhiltnisses
interpretiert werden. Rationalitdt wird dem Inhalt nach als K/ugheit und
der Form nach als instrumentell und konsequentialistisch aufgefafit, sie
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bezieht sich auf die effektivsten Mittel zur Realisierung des groftmogli-
chen Individualnutzens.

,»The concept of rationality must be interpreted as far as possible in the narrow
sense, standard in economic theory, of taking the most effective means to given
ends. I shall modify this concept to some extent, ... but one must try to avoid
introducing into it any controversial ethical elements.” (Rawls TJ § 3, 14)

Und Moralitdt wird bei Rawls als eine dem Ursprung nach im morali-
schen Gemeinsinn verwurzelte und dem Inhalt nach distributive Kon-
zeption der Gerechtigkeit verstanden. Was dann die Bestimmung ihres
wechselseitigen Verhaltnisses angeht, so wird der Moralitit eine Priori-
tat iiber die Rationalitit zugewiesen, gleichzeitig jedoch die gegenseitige
Irreduzibilitdt von Moralitit und Rationalitit und ihr wechselseitiges
Aufeinander-Bezogensein postuliert. Die drei utilitaristischen Kritik-
punkte richten sich auf die ein oder andere Weise auf einen Aspekt des
Verhiltnisses eines bestimmten Begriffs der Rationalitit zu einem be-
stimmten Begriff der Moralitéit.

Die Behauptung, dafl Personen verschieden oder voneinander ge-
trennt sind, soll zum Ausdruck bringen, dal die Methode der rationalen
Entscheidungswahl zwar innerhalb des Lebens ein und derselben Person
die richtige Entscheidungsstrategie sein kann, doch nicht, wie das im
Utilitarismus geschieht, von einer Person auf die Gesellschaft insgesamt
iibertragen und ausgeweitet werden darf. Eine Gescllschaft lafit sich
eben nicht mit dem Leben einer Person vergleichen, sie besteht aus
vielen verschiedenen Personen, die sich nicht wie verschiedene Zeit-
punkte oder Abschnitte innerhalb des Lebens einer Person zueinander
verhalten. Zwar ist es rational und innerhalb bestimmter moralischer
Grenzen auch erlaubt, den Nutzen innerhalb unseres eigenen Lebens zu
maximieren; doch es wiirde unseren moralischen Intuitionen widerspre-
chen, diese Methode auf eine Gesellschaft insgesamt zu iibertragen. Fiir
den Utilitaristen besteht das Moralprinzip in eben dieser Ubertragung
des Prinzips der rationalen Klugheitswahl auf eine aggregative Konzep-
tion des Kollektivnutzens einer Gesellschaft.

Wenn das Individuum bereit ist, hinsichtlich seiner gegenwirtigen
Wohlfahrt zum Zwecke seiner zukiinftigen Wohlfahrt (oder besser:
seiner Wohlfahrt im Leben insgesamt) Opfer zu bringen, so ist das im
Sinne der Klugheit durchaus rational. Doch darf man aus dieser Tatsa-
che allein nicht schon den Analogieschluf ziehen, daB deshalb eine
Gesellschaft insgesamt die Rechte und die Wohlfahrt einiger ihrer Mit-
glieder zum Zwecke der Maximierung des Gesamtnutzens opfern diirfte.
Intrapersonal oder intertemporal, zu verschiedenen sukzessiven Zeit-
punkten innerhalb des Lebens einer einzelnen Person also, ist es ratio-
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nal, zu einem bestimmten Zeitpunkt Opfer zu bringen, die das Gesamt-
wohl innerhalb eines Lebens beférdern. Mit anderen Worten: Die Klug-
heit unseres Handelns besteht in einer intertemporalen Neutralitdt von
Griinden unseres Handelns; ihr ist es gleich, ob der grofiere Vorteil jetzt
sofort oder eventuell erst spéter eintritt:

,»The mere difference of location in time, of something’s being earlier or later, is
not in itself a rational ground for having more or less regard for it. (Rawls TJ §
45,293)

Man kann auch von einer intertemporalen Neutralitit der prudentiellen
Konzeption der Rationalitit sprechen. Auf der anderen Seite ist es mo-
ralisch nicht erlaubt - das ist der zweite Aspekt der Intuition einer Ver-
schiedenheit von Personen - diese Methode auch auf die interpersonalen
Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer ganzen Gesellschaft aus-
zuweiten. Wenn unsere Handlungsgriinde zwar intertemporal neutral
sind, so sind sie doch nicht interpersonal neutral, sondern vielmehr
interpersonal relativ. Neben der Klugheitskonzeption der Rationalitit
verweist die Intuition der Verschiedenheit von Personen damit gleich-
zeitig auf eine distributive Konzeption von Moralitit und auf die infer-
personale Relativitdt von Handlungsgriinden. Die utilitaristische Kon-
zeption der Moralitét steht in einem unversohnlichen Spannungsver-
hiltnis zu dieser interpersonalen Relativitit der Handlungsrationalitit.

Diese Asymmetrie des Entscheidungsverfahrens in bezug auf das ei-
gene Leben und in bezug auf die Gesellschaft als ganze bildet einen der
Hauptpunkte der vorliegenden Untersuchung. Bisher sind wir iiber eine
dogmatische Postulierung dieser 4symmetrie nicht hinausgekommen.
Jon Elster hat — nachdem er die grundsitzliche Parallele zwischen der
Willensschwiche und dem Problem des kollektiven Handelns, den kau-
salen und konzeptionellen Abhingigkeiten der intra- und der interperso-
nalen Kooperation aufgezeigt hat (1985b, 155; vgl. Ainslie 1986 und
Abschnitt 5. 2. 1.) - versucht, sich diese Asymmetric mit zwei grund-
sitzlichen Unterschieden von intra- und interpersonalen Entscheidungs-
situationen zu erklidren: Da die Zeit irreversibel sei, so lautet sein erster
Erklarungsversuch, sei es auch unméglich, eine vollstindige Analogie
zwischen der intra- und der interpersonalen Entscheidungsfindung an-
zunehmen. Zweitens spricht er von der spezifischen Eigenschaft einer
fundamentalen Unteilbarkeit von Personen in bezug auf deren prakti-
schen Fahigkeiten, welche Gemeinschaften nicht auf die gleiche Art und
Weise zukomme (1985a, 234).

Auch Susan Hurley spricht, dem zweiten Argument Elsters nicht un-
ahnlich, von einem Vermégen zur Selbstbestimmung, das der Differenz
zwischen intra- und interpersonalen Entscheidungsstrategien zugrunde
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liege (1989, 156f). Doch kann man sich hier fragen, warum sollte nicht
auch einer Gemeinschaft die Fahigkeit zur politischen Meinungs- und
Willensbildung und zur Selbstbestimmung zugesprochen werden? Wenn
es eine Parallele zwischen personaler und politischer Autonomie gibt,
dann ist nicht ohne weiteres klar, weshalb eine Gemeinschaft als Kollek-
tivsubjekt verstanden nicht ihr moralisches Interesse auf die Maximie-
rung ihres Gesamtnutzens richten sollte? Schlieflich sind auch politisch
organisierte Gemeinschaften etwa in einem internationalen Kontext
nicht ohne weiteres teilbar. Und die Tatsache einer Irreversibilitit der
Zeit scheint der Absicht von Elster gerade zuwiderzulaufen und eher, so
mag es scheinen, fiir die Ausweitung der Klugheits-Konzeption der
Rationalitdt auf Gesellschaften und ihre Begrenzung innerhalb des Le-
bens einzelner Personen zu sprechen als umgekehrt. Es scheint also, dafl
die Argumente von Elster die Probleme beziiglich der Asymmetrie zwi-
schen einer rationalen, intertemporalen und einer moralischen, interper-
sonalen Entscheidungsprozedur nicht haben ausrdumen konnen.

Nach diesen Ausfiihrungen zur respektiven Bestimmung der Begriffe
von Rationalitit und Moralitit deshalb noch ein Wort zu deren Verhilt-
nis. Man kann von einem doppelten Verhiltnis von Rationalitit und
Moralitét sprechen. Zunichst stehen sie im Verhéltnis einer irreduzib-
len und dennoch interdependenten Differenz. Moralitit ist wesensmifig
von einer instrumentalistischen, blof nutzenmaximierenden Form der
Rationalitit verschieden. Sie sind aber auch nicht aufeinander reduzier-
bar, weder 14ft sich die Moralitit also aus der Rationalitit ableiten, noch
kann umgekehrt die Rationalitit als bloBe Instanz der Moralitit begrif-
fen werden. Dennoch bleiben sie aufeinander bezogen. Ohne interperso-
nale Konflikte, die letztlich in divergierenden rationalen Handlungsvor-
stellungen verschiedener Personen ihren Ursprung haben, wire Mo-
ralitdt nicht notwendig. Und ohne eine Gesellschaftsordnung, die nach
dem Vorbild moralisch begriindeter Prinzipien gestaltet ist, wére es
wohl nur schwer vorstellbar, dal man einen rationalen Lebensplan ver-
folgen und realisieren kann. Der zweite Aspekt ihres Verhiltnisses be-
trifft die Prioritat der Moralitit gegeniiber der Rationalitit. Wenn sie
zwar wechselseitig aufeinander verwiesen sind, so weist doch die distri-
butiv verstandene Moralitit einer bloh instrumentalistisch verstandenen
Rationalitit ihre Grenzen zu. Mit anderen Worten: Niemand darf seinen
Nutzen auf Kosten der Rechte anderer maximieren.

Setzt sich nun diese Verhiltnisbestimmung von Rationalitit und Mo-
ralitit, die wir als eine hierarchische Differenzierung dieser beiden
Standpunkte bezeichnen konnen, nicht einem offensichtlichen Einwand
aus? Wenn die Rationalitit von der Moralitit zu unterscheiden und ihr
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untergeordnet ist, auf welche Griinde kann man sich bei dieser Subordi-
nation berufen? Muf} diese Subordination nicht selbst als irgendwie
begriindet, also letztlich auch als rational ausgewiesen werden? Welcher
Begriff von Rationalitit konnte dafiir noch zur Verfiigung stehen, wenn
der Begriff von Rationalitit als Klugheit bereits der Moralitit unterge-
ordnet ist? Die hierarchische Differenzierung von Rationalitit und Mo-
ralitdt scheint sich nimlich in ein Paradox zu verstricken: Denn entwe-
der ist die Uberordnung der Moralitit gegeniiber der Rationalitiit selbst
nicht mehr als begriindet bzw. als rational auszuweisen - doch damit
konnen und mogen wir uns nicht zufrieden geben, die Moralitit er-
schiene so geradezu als etwas Irrationales. Oder aber es gibt tatsdchlich
gute Griinde, die fiir diese hierarchische Differenzierung sprechen -
dann aber kann die Begriffsbestimmung der Rationalitit als blof in-
strumentalistische Klugheit nicht schon das Ende unserer Suche nach
guten Griinden in der Legitimationsdebatte darstellen.

In den beiden letzten Kapiteln werden wir sehen, wie Rawls mit dem
in seinen jiingeren Werken neu eingefiihrten Begriff des Verniinftigen
(reasonable) versucht hat, dieses Paradox einer Auflosung zuzufiihren,
Sonst liefe die Subordination der Rationalitidt gegeniiber der Moralitit
Gefahr, die Moralitit als etwas Irrationales oder wenigstens als etwas A-
rationales erscheinen zu lassen. Eine solche Moralitit, die nicht durch
gute Griinde gestiitzt wire, hatte natiirlich keinen leichten Stand gegen-
iiber den Angriffen des Utilitarismus, welcher der Einfachheit halber die
Moralitit mit einer instrumentalistischen und nutzenorientierten, auf die
Gesellschaft insgesamt ausgeweiteten Form der Klugheits-Rationalitit
identifiziert. Nicht zu Unrecht wird sich der Utilitarist sonst fragen,
warum die Rationalitit der Moralitit untergeordnet werden soll.

2. 3. Ihr deskriptiver Status

Nach der Kldrung des Sinngehalts der Intuition der Verschiedenheit von
Personen als Verhiltnisbestimmung eines bestimmten Rationalitits- zu
einem bestimmten Moralitdtsbegriff wenden wir uns nun der Frage nach
dem Status dieser Intuition zu. Aus welcher Quelle entnimmt Rawls die
Intuition, daB Personen getrennt oder verschieden sind? Weder griindet
diese Intuition nimlich in einem héheren oder neutralen Verstindnis
der Rationalitédt noch iiberldft sie Rawls einfach der Doméne einer will-
kiirlichen Festsetzung. Sie leitet sich bei Rawls vielmehr aus einer Be-
schreibung unseres Gerechtigkeitssinnes her; damit kommt fiir die Un-
tersuchung des Status unserer Intuition eine Art Moralpsychologie mit
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ins Spiel. Die Theorie der Gerechtigkeit, deren drei Hauptelemente der
Urzustand, die beiden Gerechtigkeitsprinzipien und die Idee einer wohl-
geordneten Gesellschaft sind, hat eine deskriptive Aufgabe. Weit davon
entfernt, bestimmte Gerechtigkeitsprinzipien zu begriinden, soll sie viel-
mehr - und die Methode des Uberlegungsgleichgewichts hilt die ver-
schiedenen Elemente der Theorie zusammen - dazu fithren, daf wir uns
selbst ein klares und begriindetes Bild unserer mit unserem eigenen
Selbstverstindnis eng verkniipften Auffassung der politischen Gerech-
tigkeit machen konnen.

2. 3. 1. Zur Funktion des Vertragsarguments

Rawls beantwortet die Frage nach dem moralischen Standpunkt, der uns
zur Beurteilung einer Gesellschaftsordnung dient, mit einem hypotheti-
schen Gedankenexperiment (TJ § 3, 12): Nehmen wir an, daf} ich nicht
weil}, welchen Platz oder welche Stellung ich in einer Gesellschaft ein-
nehme, ja daB ich nicht einmal wei, welche personlichen Ziele und
Lebensplane ich in meiner Gesellschaft verwirklichen will. Welche
Prinzipien zur Beurteilung einer Gesellschaft wiirde ich dann auswéh-
len, wenn ich mich dergestalt aus meiner personlichen Situation hinaus-
denke, mich von meiner eigenen gesellschaftlichen Situation distan-
ziere? In dieser hypothetischen Situation kann ich nicht mehr an mich
selbst denken, wenn ich die Gerechtigkeitsprinzipien auswéhlen soll, die
eine gemeinsame Grundlage zur Kritik und Legitimation politischer
Institutionen bilden sollen. Die Ausiibung der individuellen Entschei-
dungsfreiheit die Frage nach den Gerechtigkeitsprinzipien betreffend ist
durch ecine identische Situation charakterisiert, in der ich mich hinter
einen Schleier der Unwissenheit in kognitiver Unsicherheit in bezug auf
mein partikulares Interesse befinde. Und wir kénnen mit guten Griin-
den annehmen, daf} alle anderen Personen in dieser Situation zu einer
identischen Entscheidung kommen werden. Fragwiirdig wird in der
Folge natiirlich die Beschreibung dieser Situation als entscheidend fiir
die Auswahl der Gerechtigkeitsprinzipien erscheinen. Zumindest ist in
dieser Situation die personliche Entscheidung soweit von allen partiku-
laren Interessen befreit, daf} sie nicht mehr sinnvoll von einer gemein-
samen Entscheidung aller Mitglieder einer Gesellschaft unterschieden
werden kann.

Hiermit ist ein Kriterium gefunden, das sich klar vom Utilitarismus
abhebt, eine echte Alternative anbietet und sich trotzdem nicht dogma-
tisch der Legitimationsdebatte entzieht. Eine Gesellschaftsordnung wird
nicht mehr blof als eine Maschine gesehen, die moglichst viel von ei-
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nem bestimmten Gut herstellen soll. Es wird darauf geachtet. daB jede
einzelne Person - wenn sie auch in der Entscheidungssituation nicht
sehr viel von ihren Interessen und ihrer gesellschaftlichen Stellung weill
- von den in dieser Gesellschaft zur Verteilung anstehenden Giitern eine
bestimmte Mindestmenge erhilt. Rawls hat den Akzent vom Kollektiv
zum Individuum hin verschoben, bleibt aber ansonsten zunichst der
Grundidee des Utilitarismus treu: die politischen und gesellschaftlichen
Institutionen sollen ein bestimmtes Gut maximieren. Kantisch gespro-
chen hat sich damit der Akzent von einem sozialpragmatisch-hypo-
thetischen Imperativ zu einem hinter dem Schleier der Unwissenheit
verallgemeinerbaren individualpragmatisch-hypothetischen Imperativ
verschoben.

Rawls' eigenes Verstdndnis seiner Vorgehensweise ist jedoch nicht
falsch, wenn er sie als eine Rekonstruktion der kantischen Idee der Au-
tonomie deutet (TJ § 40, 251). Jedenfalls gab es nie den Versuch, so sagt
Rawls im Riickblick auf sein eigenes Vorgehen, die Prinzipien der poli-
tischen Gerechtigkeit allein von einem Begriff der Rationalitit als einzi-
gem normativen Konzept abzuleiten (PL. 53 FN. 7) Erstens sind die
Bedingungen des Urzustands selbst nicht Gegenstand eines Vertrags
sondern werden den Parteien von auflen auferlegt. Zweitens geht es
Rawls nicht nur um die personale Autonomie, sondern gleichzeitig um
die politische Autonomie; und hier ist die Redeweise von einem katego-
rischen Imperativ auf dem Gebiet des kollektiven Handelns durchaus
wieder angebracht.

Die Parteien im Urzustand verfolgen bestimmte Interessen, wenn sie
sich fiir eine Gerechtigkeitskonzeption entscheiden; doch wissen diese
Parteien gar nicht so genau iiber ihre wirklichen Interessen Bescheid,
sie stellen sich als besondere Individuen, quasi als Mdnner oder Frauen
ohne Eigenschaften dar, da sie jedes Wissens iiber sich selbst als parti-
kulare, von anderen verschiedene Personen verlustig gegangen ist. Das
Postulat einer Verschiedenheit von Personen fiihrt also im Urzustand
paradoxerweise dazu, dafl von der konkret-biographischen Verschieden-
heit der Personen, die in ihren unterschiedlichen Biographien, ihren
spezifischen Interessen, ihrer gesellschaftlichen Position begriindet ist,
abstrahiert wird. Die Verschiedenheit von Personen besteht eben allein
in der hierarchischen Differenz und wechselseitigen Interdependenz
eines individualistischen Rationalitits- und eines gesellschaftlichen
Moralititsbegriffs. Dieses Verhiltnis liegt den spezifischen Bedingun-
gen des Urzustandes zugrunde; und was sich fiir ein Individuum in
dieser Situation als gut erweist, gilt Rawls nun als Kriterium der politi-
schen Gerechtigkeit. Das ist die spezifische Variante der Doktrin des
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Gesellschaftsvertrags, die Rawls mit Hilfe der Konstruktion dieses Ge-
dankenexperiments eines Urzustandes formuliert.

Rawls’ Alternativvorschlag basiert auf einer einfachen, aber umstrit-
tenen Grundintuition: Die einzelnen Personen sind voneinander ver-
schieden, und Verschiedenheit ist hier nicht als ein Gegensatz zur
Gleichheit, nicht als eine Verschiedenheit von Personen in einer etwa
auf natiirlichen Unterschieden zwischen den Menschen beruhenden
hierarchischen Gesellschaftsordnung zu verstehen. Im Gegenteil: dic
Verschiedenheit soll gerade die Gleichheit von Personen zum Ausdruck
bringen, sie ist hier im Sinne einer Gefrenntheit zu verstehen, die ein-
zelnen Personen fiihren ihr eigenes Leben; deshalb, so jedenfalls Rawls,
diirffe man die Staatsmaschinerie nicht mit dem moralischen Anspruch
konfrontieren, moglichst viel von einem bestimmten Gut zu produzie-
ren. Die einzelnen Personen und deren Wohlfahrt diirfen nicht wie beim
Utilitarismus einfach alle in den gleichen Topf geworfen werden, und
ihre jeweiligen Nutzenniveaus diirfen nicht einfach zu einem Gesamt-
nutzen summiert werden. Wichtige Differenzen der Einzelniveaus des
Individualnutzens miissen im Gesamtnutzen zwar nicht verschwinden,
aber sie werden doch als fiir die Legitimation einer Gesellschaftsord-
nung unerheblich angesehen.

Diese Verschiedenheit der Personen, so lautet nun der Vorwurf von
Rawls an den Utilitarismus, diirfe von einem Kriterium der politischen
Legitimitat einer Gesellschaftsordnung nicht iibergangen werden. Wih-
rend nach Rawls der Utilitarismus diese Verschiedenheit der Personen
nicht geniigend ernst nehme (TJ § 5, 27), soll es das hypothetische Ge-
dankenexperiment, das eine von historischen Grundannahmen der Ex-
plikation der Entstehung einer Gesellschaft bereinigte Wiederaufnahme
der Idee des Gesellschaftsvertrags darstellt, ermoglichen, eine Form der
Unparteilichkeit zwischen verschiedenen, aber gleichen Personen zu
erzielen. Im Utilitarismus werden die Personen einer Gesellschaft dage-
gen zu einem Kollektivsubjekt fusioniert, und das einzige moralische
Interesse dieses Kollektivsubjekts gilt der Nutzenmaximierung;

“The nature of the decision made by the ideal legislator is not, therefore, mate-
nally different from that of an entrepreneur deciding how to maximize his profit
by producing this or that commodity, or that of a consumer deciding how to
maximize his satisfaction by the purchase of this or that collection of goods. ...
This view of social cooperation is the consequence of extending to society the
principle of choice for one man, and then, to make this extension work, conflat-
ing all persons into one through the imaginative acts of the impartial sympa-
thetic spectator. Utilitarianism does not take seriously the distinction between
persons.” (Rawls TJ § 5, 27; vgl. auch TJ § 87, 587, Nagel 1970, 138; Nozick
ASU, 33; Gauthier MA, 245)
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Nun kann man sich jedoch zurecht die Frage stellen, was mit diesem
Vorgehen des gegenwirtig bedeutendsten Protagonisten der Idee des
Gesellschaftsvertrags gewonnen ist? Rawls hat uns eine zutreffende Be-
schreibung des utilitaristischen Legitimationskriteriums gegeben: Der
Utilitarist weitet die Methode der rationalen Entscheidungswahl, die auf
die Maximierung des jeweiligen Nutzens eines Individuums hin ausge-
richtet ist, von einer einzigen Person auf die Gesellschaft als ganzes aus.
Der Utilitarist gewinnt also seine moralische Perspektive aus einer Kol-
lektivierung des individuellen Egoismus. Doch, und das wird die Frage
sein, mit der wir uns hier beschiftigen wollen, was ist daran falsch?
Sicher, Rawls bietet neben einer korrekten Beschreibung des klassischen
Utilitarismus eine durchaus plausible Alternative an, die Ordnung einer
Gesellschaft aus einer moralischen Perspektive heraus zu beurteilen.

Weder cine bloBe Beschreibung des Utilitarismus als einer Form der
kollektiv ausgeweiteten rationalen Entscheidungswahl noch das blofie
Angebot einer Alternative in Form einer Kombination dieser auf der
individuellen Ebenc belassenen rationalen Entscheidungswahl mit eini-
gen moralischen Elementen, dic diese Entscheidungssituation wiederum
als eine der Unwissenheit bestimmen, sind schon hinreichend fiir eine
Kritik des Utilitarismus. Der Fairnef halber sei hier hinzugefiigt, daff
Rawls auch gar nicht beansprucht, eine Kritik des Utilitarismus im ei-
gentlichen Sinne durchgefiihrt zu haben; er selbst spricht nur vom An-
gebot ciner Alternative. Der klassische Utilitarismus wird von Rawls
nur “for purposes of contrast und clarification” (TJ] § S, 22), ,,as an
expository device“ (TJ § 9, 52) eingefiihrt. Andererseits, und hierin
liegt eine charakteristische Ambivalenz seines Ansatzes, beansprucht
Rawls an anderen Stellen doch, eine Kritik des Utilitarismus unter-
nommen zu haben; denn die Parteien im Urzustand wihlen die beiden
Gerechtigkeitsprinzipien und nicht die auch zur Auswahl stehenden
Varianten verschiedener utilitaristischer Gerechtigkeitskonzeptionen.

Nur stellt sich hierbei dic Frage, warum der Urzustand denn fiir diese
Frage iiberhaupt das richtige Entscheidungsverfahren angeben sollte? Es
kann ja wohl nicht richtig sein, wie Rawls meint (TJ § 29, 182), daB der
einzige Grund, der fiir eine utilitaristischen Konzeption der Gerechtig-
keit sprechen konnte, in deren Annahme durch die Parteien im Urzu-
stand bestehen wiirde. So steht bisher allein ein Kriterium gegen ein
anderes Kriterium, maximaler Gesamtnutzen gegen allgemeine Zu-
stimmbarkeit, aber ein Argument fiir die eine oder andere Seite ist noch
nicht gefallen. Schon die Antwort auf die Frage, was iiberhaupt als ein
triftiges philosophisches Argument in dieser Debatte um das Legiti-
mationskriterium einer gerechten politischen Ordnung zihlen kann, ist
dabei umstritten.
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2. 3. 2. Die Rolle des Uberlegungsgleichgewichts

Das Uberlegungsgleichgewicht stellt eine Prozedur zur Festlegung des
moralischen Standpunkts dar, der bei Rawls in Form des Urzustands
artikuliert wird. Die Bedingungen, welche den Urzustand charakterisie-
ren, sind nicht selbst Gegenstand eines Vertragsabschlusses sie werden
vielmehr mit Hilfe einer kritisch-hermeneutischen Selbstverstdndigung
gewonnen; ob daraus schon die folgt, dal deshalb die Reichweite des
kontraktualistischen Begriindungsarguments ,,also prinzipiell begrenzt*
und der Vertrag ,rechtfertigungstheoretisch sekundir* ist (Kersting
1994, 46), sei im Augenblick noch dahingestellt. Jedenfalls wird im
Uberlegungsgleichgewicht von bestimmten wohliiberlegten moralischen
Urteilen ausgegangen und dabei auf bestimmte Prinzipien zuriickgefol-
gert, welche diese Urteile tragen konnten. Dieser ProzeB eines Abwé-
gens zwischen bestimmten Urteilen und allgemeinen Prinzipien bettet
das Vertragsargument von vornherein in einen historischen und gesell-
schaftlichen Kontext ein, denn die Ergebnisse des Uberlegungsgleich-
gewichts hangen natiirlich von den Ausgangsdaten ab, mit denen wir
beginnen.

“Justice as faimness is a theory of our moral sentiments as manifested by our
considered judgments in reflective equilibrium.” (Rawls TJ § 20, 120)

Und nichts anderes ist gemeint, wenn Rawls in seinen neueren Arbeiten
den Urzustand als ein Mittel der Reprisentation unseres eigenen Ge-
rechtigkeitssinnes zum Zwecke der offentlichen Auseinandersetzung
und Selbstverstindigung bezeichnet:

“As a device of representation the idea of the original position serves as a means
of public reflection and self-clarification. It helps us work out what we now
think. ... The original position serves as a mediating idea by which all our con-
sidered convictions ... can be brougth to bear on one another. This enables us to
establish greater coherence among all our judgments; and with this deeper self-
understanding we can attain wider agreement among one another.” (PL, 26)

Niherhin gilt es zwischen einem weiten und einem engen Uberlegungs-
gleichgewicht zu unterscheiden (vgl. implizit TJ § 9, 49; explizit Rawls
1975b, 8; Daniels 1996: 2. Wide reflective equilibrium and theory ac-
ceptance in ethics, 21 - 46). Das enge Uberlegungsgleichgewicht umfaft
allein die wohliiberlegten moralischen Urteile und die allgemeinen
Prinzipien, die diesen zugrunde liegen. Das weite Uberlegungsgleich-
gewicht enthilt dariiber hinaus alle moglichen philosophischen Doktri-
nen (wie auch die philosophy of mind), die sich als fiir die Beurteilung
der moralischen Urteile und Prinzipien relevant erweisen konnten. Au-
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Berdem werden in das weite Uberlegungsgleichgewicht Erkenntnisse aus
der Gesellschaftstheorie, der politischen Soziologie, der politischen
Okonomie, der politischen Psychologie etc. mit einbezogen, denn auch
die Anwendbarkeit auf konkrete Verhéltnisse ist beim Prozess der wech-
selseitigen Uberpriffung von moralischen Urteilen und moralischen
Prinzipien zu beriicksichtigen. Wenn man will, kann man also sagen,
daB das weite Uberlegungsgleichgewicht die Moral in metaphysische
Doktrinen einerseits und in den sozialwissenschaftlichen Erkenntnis-
stand andererseits einbettet. Daher ist bei Rawls die Frage nach der
moglichen Anwendbarkeit von Gerechtigkeitsprinzipien von Anfang an
in der Diskussion iiber deren Begriindungbarkeit mit beriicksichtigt. Die
Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien ist (im Gegensatz zu Giinther
1988 oder Apel 1988) keine von deren Begriindung streng zu unter-
scheidende Aufgabe. Zu unterscheiden ist jedoch eine Anwendung der
Gerechtigkeitsprinzipien unter nicht-idealen Umstinden von deren An-
wendung unter idealen Umstinden.

Die Theorie der Gerechtigkeit erschopft sich aber nicht in der Be-
schreibung unseres Gerechtigkeitssinnes oder unseres Selbstverstindnis-
ses, manchmal geht sie auch kritisch vor, und ihre Aufgabe ist dann
auch als revisionares Geschift zu betrachten (zur Methode des Uberle-
gungsgleichgewichts vgl. bereits Goodman 1955). Deswegen kann man
den Kritikern Rawls’ nicht zustimmen, die in der Methode des Uberle-
gungsgleichgewichts gleichsam nur eine empirisch verfahrende Psy-
chologie ohne kritisches Potential ausmachen wollen. Dem Uberle-
gungsgleichgewicht wird man nicht schon gerecht, vermutet man in ihm
bloB eine Kohdrenztheorie der Gerechtigkeit, welche die Aufgabe einer
Rechtfertigung der normativen Anspriiche der Gerechtigkeitsprinzipien
nicht erfiillen kénne (Brandt GR, 19f.; Hoffe PG, 47). Denn abgesechen
davon, daf} es nicht von vornherein als ausgemacht gelten kann, ob
Rawls eine Begriindung der Moral oder eine systematische Theorie von
objektiven moralischen Wahrheiten anstrebt, ist es auch fraglich, ob das
Uberlegungsgleichgewicht tatsichlich als Kohirenztheorie der Begriin-
dung moralischer Wahrheiten ausgelegt werden kann. SchlieBlich geht
es um eine adidquate Wiedergabe unseres Gerechtigkeitssinnes; man
konnte deshalb ebenso gut von einer Korrespondenztheorie moralischer
Wahrheiten in einem empirischen, moralpsychologischen Sinne spre-
chen. Auflerdem wiirde sich eine Kohirenz in unserem moralischen
Denken mit viel einfacheren Mitteln erzielen lassen als durch die recht
umstindliche Beschreibung unseres hochkomplexen und oftmals wider-
spriichlichen Gerechtigkeitssinnes. Sicher sagt Rawls beispielsweise,
daB es rational sei, sich auch um eine Konvergenz oder eine grofere
Kohirenz unserer allgemeinen Gerechtigkeitsiiberzeugungen zu bemii-

92

hittps://dol.org/10.5771/9783495983903-66 - am 17.01.2026, 14:45:



https://doi.org/10.5771/9783495993903-66
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

hen (TJ § 8, 45). Er spricht deshalb vom Moraltheoretiker auch als von
einer Art Beobachter, der, einem Psychologen dhnlich, beschreibt, was
wir als gerecht und ungerecht ansehen:

,-One thinks of the moral theorist as an observer, so to speak, who seeks to set
out the structure of other people’s moral conceptions and attitudes.” (1975b, 7)

Doch ist es mit einer blolen Kohdrenz auf diesem Gebiet allein nicht
getan. Die Gerechtigkeitstheorie hat ja immer die moralischen Einstel-
lungen, die Strukturen des moralischen Denkens und Empfindens ande-
rer Personen zu ihrem Priifstein. Auch eine philosophische Letztbegriin-
dung bestimmter moralischer Urteile konnte dieser speziellen Aufgaben-
stellung und Vorgehensweise des Moraltheoretikers nicht gerecht wer-
den. Rawls begrenzt seine Arbeit auf das Gebiet der Moraltheorie, die
sich von der Moralphilosophie dadurch unterscheidet, dal} erstere sich
im Gegensatz zu letzterer von Antworten auf die Begriindungsfragen
enthalt:

”By ‘moral theory’ I mean the systematic and comparative investigation of
moral conceptions, starting with those which historically and by current estima-
tion seem to be the most important. Moral philosophy includes moral theory, but
takes as its main question justification and how it is to be conceived and re-
solved.” (KC, 554)

Deshalb ist auch die Moraltheorie als von jeder Art von Epistemologie
unabhingig zu sehen (1975b, 9), denn es geht ihr nur um die Untersu-
chung unserer eigenen moralischen Meinungen und Uberzeugungen. Im
Dialog mit anderen kulturellen oder historischen Kontexten koénnte
diese Vorgehensweise natiirlich zu ganz anderen Resultaten fiihren.
Dabei 14t sich weder von einer universalistischen noch von einer kon-
textualistischen Vorgehensweise sprechen, da die Reichweite des Uber-
legungsgleichgewichts jeweils ihrem Gegenstand, dem Problem, das sie
zu l6sen hat, angepafit wird und deshalb variabel ist. Sicher kann diese
Interpretation in einem Spannungsverhiltnis zu Rawls‘ eigener Cha-
rakterisierung seiner Theorie als eines Standpunktes sub specie aeter-
nitatis gesehen werden, der es dann ermogliche, ,,to regard the human
situation not only from all social but also from all temporal points of
view* (T] § 87, 587). Aber Rawls fiigt an dieser Stelle sogleich hinzu,
daf diese Perspektive nicht jenseits dieser Welt liege und auch nicht
diejenige eines transzendenten Wesens sei; vielmehr: it is a certain
form of thought and feeling that rational persons can adopt within the
world.” (ibid.) Und es gibt keinen Grund, weshalb rationale Personen
vor den historischen oder kulturellen Eigenheiten verschiedener Gesell-
schaften die Augen verschliefien sollten.
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2. 4. Die Grenzen ihrer Reichweite

In doppelter Hinsicht kann man nun aber trotzdem von einer Begren-
zung der Reichweite der grundlegenden Intuition der Vertragstheorie
sprechen. Einmal stellt sich die Frage nach ihrer transkulturellen Giil-
tigkeit. Konnen wir davon ausgehen, daB die Intuition der Verschieden-
heit von Personen auch in anderen Kulturen als ein fiir die Bestimmung
der Prinzipien der politischen Gerechtigkeit grundlegendes Postulat
gelten kann (2. 4. 1.)? Auflerdem stellt sich die Frage, was wir mit die-
ser Intuition angesichts von konkreten politischen Umstinden anfangen
konnen, innerhalb derer eine Rationalisierung des Opfers der Rechte
einiger Personen zum Zwecke entweder des Gesamtnutzens (vom Utili-
tarismus aus gesehen also in moralischer Absicht) oder aber einfach im
Interesse der Forderung partikularer Interessen in einer Gesellschaft
(was weder dem Utilitarismus noch dem Kontraktualismus moralisch
legitim erscheint) vorgenommen und in denen somit auch das Postulat
einer Verschiedenheit von Personen mifachtet wird? Wie steht es also
um das Verhiltnis von philosophischem Ideal und politischer Wirklich-
keit? Wie kann sich Rawls® Theorie der Gerechtigkeit dem Vorwurf
einer ,,Ohnmacht des Sollens” (Habermas FG, 79) entzichen (2. 4. 2.)?

2. 4. 1. Universalismus versus Kontextualismus

Ausgehend von den im vorigen Abschnitt angestellten Uberlegungen
fallt es schwer, in den allgemeinen Tenor der Interpreten von Rawls mit
einzustimmen, die eine grundlegende Diskontinuitit und Neuorientie-
rung hinsichtlich des Status’ von Rawls Gerechtigkeitskonzeption glau-
ben ausmachen zu konnen. Habermas spricht beispielsweise davon, daf
»~Rawls im Laufe der 70er Jahre den starken universalistischen Begriin-
dungsanspruch seiner Gerechtigkeitstheorie abgeschwicht hat“ (FG,
82). Doch an welcher Stelle diese Abschwichung vorgenommen worden
sein soll, bleibt unklar. Zuerst stellt sich niamlich die Frage, in welchem
Sinne Rawls iiberhaupt jemals einen starken wuniversalistischen oder
Jfundamentalistischen Begriindungsanspruch vertreten haben soll? Viel-
mehr erscheint es mir notwendig, entweder die These aufzugeben, dafl
Rawls neuerdings auf eine universalistische Begriindung einer Konzep-
tion der politischen Gerechtigkeit verzichten und nur noch am Projekt
einer Selbstverstindigung innerhalb des Kontextes der liberal-demokra-
tischen Staaten des Westens teilnehmen will, oder aber eine relativisti-
sche oder kontextualistische Lesart auf sein ganzes Werk auszudehnen
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und anzuerkennen, daf Rawls noch nie an einer im universalistischen
Sinne starken Begriindung seiner Konzeption der Gerechtigkeit interes-
siert war.

Welche der beiden moglichen Interpretationen man bevorzugt, ist
letztlich unerheblich; die Dichotomie, die beispielsweise Kersting zwi-
schen einem fundamentalistischen und einem kontextualistischen Be-
griindungsanspruch der politischen Philosophie des Gesellschaftsver-
trags auszumachen glaubt (1994, 56), greift beim Ansatz von Rawls
nicht recht (vgl. auch Abschnitt 6. 1.). Denn je nach der Auslegung von
Begriffen wie universalistisch oder fundamentalistisch bzw. kontextuali-
stisch oder relativistisch laufen sie letztlich auf eine grundlegende und
héufig iibersehene Kontinuitit in der politischen Philosophie von Rawls
hinaus. Diese besteht darin, zwei im Gedankenexperiment des Urzu-
stands akzeptierte Gerechtigkeitsprinzipien zu formulieren, die gleich-
zeitig auch die Bedingungen des Erhalts der Stabilitit einer wohlgeord-
neten Gesellschaft garantieren konnen. Rawls’ Unternehmen war von
Anfang an auf die von manchen als ungeniigend kritisierte deskriptive
Explikation unseres Gerechtigkeitssinnes beschrankt. Und warum sollte
man daraus unnétige SchluBfolgerungen beziiglich des Status‘ dieses
Vorgehens ziehen? Die Annahme objektiver moralischer Wahrheiten ist
dazu weder nétig, noch ist sie prinzipiell ausgeschlossen; zudem ist die
Objektivitdt einer moralischen Wahrheit nicht notwendig mit deren
Universalitdt identisch. In verschiedenen kulturellen Kontexten kénnte
man es einfach mit verschiedenen moralischen Tatsachen zu tun haben.
Wir werden in der Folge sehen, weshalb die Orientierung einer Gerech-
tigkeitstheorie an objektiven Wahrheiten die Ausiibung unseres Vermé-
gens zur Autonomie als freier und gleicher Staatsbiirger bzw. Parteien
in einem Gesellschaftsvertrag beeintrichtigen wiirde. Und wir werden
aulerdem sehen, in welchem Sinne Rawls eine universelle Reichweite
seines Ideals des Gesellschaftsvertrags sichern kann, die unterschiedli-
chen kulturellen Kontexten durchaus gerecht zu werden erlaubt.

Der kontextualistischen Interpretation des Uberlegungsgleichge-
wichts liegt ein doppeltes Mifverstindnis zugrunde. Einerseits ist der
Gerechtigkeitssinn bei Rawls ein wesentlich flexibles Vermogen; er ist
nicht statisch zu begreifen, denn es sind nicht bestimmte Inhalte in
Form von unerschiitterlichen moralischen Uberzeugungen allein, die ihn
charakterisieren. Es ist eine prozedurale Dimension in ihn eingelassen,
die ihn davor bewahrt, in ein dogmatisches Beharren auf bestimmten
Grundsitzen zu verfallen. Rawls betont, daB bestimmte Uberlegungen
ihn dazu fithren kénnen, seine wohliiberlegten moralischen Urteile einer
Revision zu unterziehen (TJ § 4, 20; TJ § 9, 48; vgl. Daniels 1996, 33).
Andererseits darf die Beriicksichtigung der moralischen Motivation als
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eines der zentralen Momente auch fiir die Begriindung einer Gerechtig-
keitskonzeption nicht zu dem Fehlschlufl verfithren, daB damit einem
moralischen Relativismus das Wort geredet wird. Griinde haben sich
auch als Motive moralischen Handelns zu bewihren, ohne daf} sie dabei
auf die Motivation allein reduziert werden konnen, denn umgekehrt hat
sich die moralische Motivation als begriindet zu erweisen, wenn sie
denn als echte moralische Motivation gelten will (vgl. Abschnitt 7. 1.).

Die Gefahr eines Relativismus durch die Beriicksichtigung der moti-
vationalen Struktur des Menschen ist nicht ausgeschlossen; in sie gerit
nach Daniels etwa Michael Walzer, der die Beschiftigung des Moral-
theoretikers allein mit moralischen Griinden als fiir konkrete Gesell-
schaften relativ unerheblich ansieht, wenn er damit keinen Zugang zu
den Motiven ihrer Mitglieder findet. So schreibt Daniels iiber Walzer:
. The roots of his relativism reach back to a very strong form of interna-
lism. Walzer - without argument, I might add - has rejected any form of
externalism.* (1996, 112) Ein Externalist macht moralische Griinde
nicht davon abhingig, ob sie mogliche Motive moralischen Handelns
werden konnen. Habermas interpretiert Rawls® Gerechtigkeitstheorie
ahnlich, wenn er sie einer eigentiimlichen Abhingigkeit von der ,,moti-
vationalen Schubkraft einer entgegenkommenden politischen Kultur®
bezichtigt: ,Wenn man das wortlich versteht, ist damit allerdings die
politische Uberzeugungskraft der Theorie auf einige wenige resonanzfi-
hige Kontexte eingeschriankt. (FG, 86). Er iibersicht dabei, dal die
unparteiliche Beurteilung praktischer Fragen im Urzustand nicht durch
eine so grofie Kluft von den Bedingungen der moralischen Motivation
getrennt ist, wie das vielleicht fiir Habermas* eigene Diskurstheorie des
Rechts charakteristisch ist (Ibid.). Rawls ist ein rationalistischer Inter-
nalist, der an eine Verkniipfung von Motivation und Legitimation glaubt
(vgl. Abschnitt 7. 1.); Habermas muf3 man dagegen wohl als Externali-
sten bezeichnen, wenn er sagt:

"Moralische Gebote sind giiltig unabhéngig davon, ob der Adressat die Kraft
aufbringt, das Fir-Richtig-Gehaltene auch zu tun. Die Autonomie seines Wil-
lens bemifBit sich gewifl daran, ob er aus moralischer Einsicht zu handeln ver-
mag, aber moralische Einsichten bewirken nicht schon autonomes Handeln.*
(1991, 114)

Die Moral verfiigt daher nach Habermas nur iiber eine schwache Moti-
vationskraft, Schuldgefiihle und ein schlechtes Gewissen melden sich
dann, wenn giiltige Urteile nicht Eingang in unser Handeln gefunden
haben; sie zeigen dann ,eine Spaltung des Willens an.” (Ibid., 115) Er
behauptet auch, dal ,.das Fehlen einer entgegenkommenden politischen
Kultur (die es inzwischen auch in der Bundesrepublik gibt) ... nicht als
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eine Falsifizierung von Gerechtigkeitsprinzipien zahlen* darf (FG, 86).
Was soll man sich unter dem FEntgegenkommen einer Hintergrundskul-
tur bei Habermas vorstellen? Wortlich ist das wohl nicht zu nehmen,
schlieBlich sind es immer die Personen, die ihr Tun und Lassen an der
Moral oder anderen Gesichtspunkten ausrichten und deren Handeln
unter dem Einfluf} bestimmter Motive steht.

Sicherlich gibt es eine psychologische Dynamik der politischen Ver-
nunft, jedoch ist diese im Uberlegungsgleichgewicht immer auch an das
Urteilsvermogen und die Einsichtsfahigkeit der beteiligten Personen
zuriickgebunden. Wenn jedoch Habermas Rawls vorwirft, die Grenzen
zwischen der Begriindung einer Theorie und der politischen Werbung
fiir sie in nicht-idealen Kontexten zu verwischen (FG, 82), iibersieht er,
daf die Frage nach der potentiellen Selbststabilisierung einer Konzep-
tion der politischen Gerechtigkeit bei Rawls strikt von der Frage nach
deren Realisierung unter nicht-idealen Umstinden getrennt ist, wie
dann ibrigens auch die Frage nach der Begriindbarkeit von der Frage
nach der potentiellen Selbststabilisierung getrennt ist. Dem Zusammen-
spiel von Urzustand und Uberlegungsgleichgewicht kommt die Aufgabe
einer Rechtfertigung der Gerechtigkeitsprinzipien zu;, die Konvergenz
von Rechtem und Gutem gab Antwort auf das Stabilititsproblem in A
Theory of Justice, der iibergreifende Konsens tut es in Political Libera-
lism (vgl. Abschnitt 7. 2. 2.). Mit der Verfassungstradition oder der
politischen Kultur der Vereinigten Staaten hat diese Losung zunéchst
iiberhaupt nichts zu tun. Sicherlich iiberschneiden sich jedoch Fragen
nach der Stabilitit und der Realisierbarkeit insofern, als letztere wesent-
lich auf erstere angewiesen ist. Ohne die mogliche Stabilitit einer ge-
rechten Gesellschaftsordnung, ohne bestimmte Mechanismen zur
Selbststabilisierung, zur Hervorbringung und Sicherung der gesell-
schaftlichen Bedingungen ihres Fortbestehens kime der Versuch der
Verwirklichung einer gerechten Gesellschaft den vergeblichen Bemii-
hungen des Sisyphos gleich. Kaum am Ziele angekommen, miifite mit
der Arbeit schon wieder von Neuem begonnen werden.

2. 4. 2. Ideale Theorie und nicht-ideale Umstinde

Ein zweiter Aspekt der moglicherweise begrenzten Reichweite der Intui-
tion einer Verschiedenheit von Personen betrifft ihre Anwendungsbedin-
gungen in der gegebenen politischen Realitdt. Sollte die Reichweite
unserer alltiglichen moralischen Intuitionen zu eng begrenzt sein, um
diesen irgendeine praktische Relevanz bei echten moralischen Konflik-
ten in der Politik zu verleihen, so konnte man ihre Bedeutung fiir ver-
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antwortliches politisches Handeln insgesamt in Frage stellen. Rawls’
Theorie, die sich auf unseren Gerechtigkeitssinn stiitzt, wire so zwar ein
interessantes Gedankengebédude, fiir die Praxis wiirde sie allerdings
dann nicht taugen, wenn sie nicht ihrerseits noch eine Anstrengung
hinsichtlich ihrer spezifischen Anwendungsbedingungen in einer ihr
nicht unbedingt entgegenkommenden politischen Wirklichkeit unter-
nimmt,

Der Alternativvorschlag des Utilitaristen konnte sich demnach auf
dem Gebiet der politischen Praxis vielleicht besser behaupten. Denn
schon die Kritik des klassischen Utilitarismus an der klassischen Ver-
tragstheorie war von dhnlichen Gesichtspunkten motiviert (Hume 1971).
Die Fiktion des Naturzustands oder die Annahme von bestimmten Na-
turrechten, so die klassischen Utilitaristen, tauge nicht als Legitimati-
onskriterium einer Gesellschaft, denn sie sei eben eine blofie Fiktion, die
man nicht als MeBlatte an die politische Wirklichkeit anlegen konne.
Was kann schon ein unter fiktiven Bedingungen abgeschlossener Ge-
sellschaftsvertrag iiber die Legitimitit einer Gesellschaft aussagen?
Weder lasse sich durch diese Fiktion der wirkliche geschichtliche Ur-
sprung einer Gesellschaft wiedergeben, noch sei damit gar ein Grund
gegeben, die gesellschaftlichen Verhiltnisse nach diesem Ideal umzuge-
stalten. Und so komme dieser Fiktion letztlich keine praktische Rele-
vanz fiir die Beurteilung der bestehenden politischen und rechtlichen
Verhiltnisse zu.”

Zwar wird manchmal (Hampton 1989; Kymlicka 1991) zu Recht dar-
auf verwiesen, daf schon die klassische Vertragstheorie nicht den An-
spruch erhob, Auskunft iiber den geschichtlichen Ursprung einer Gesell-
schaft zu geben. Doch Rawls ersetzt konsequenterweise die Argumenta-
tionsfigur des Naturzustands gleich durch ein hypothetisches Gedan-
kenexperiment und befreit es damit auch von allen historischen Erkla-
rungsanspriichen. Natiirlich bleibt damit die Frage nach der praktischen
Relevanz dieses Gedankenexperiments immer noch unbeantwortet. Der
Utilitarismus hat mit diesem Einwand insofern kein Problem, als er
keinen fiktiven Mafistab an die Gesellschaft anlegen mufl. Unabhiingig
davon, in welcher Situation wir uns befinden, besteht die einzige Hand-
lungsanweisung des Utilitaristen in der Maximierung des Gesamtnut-

* Dworkin (1989) hat diese utilitaristische Argumentationslinie bei seiner Kritik an Rawls’
Modell des Urzustands wieder aufgegriffen, dies allerdings nicht mit einem utilitaristischen
Argumentationsziel. Nach Dworkin konnen fiktiv abgeschlossene Vertrige uns nichts iiber die
politische Wirklichkeit lehren; nur eine unmittelbar einsichtige Intuition des gleichen Respekts
und der gleichen Riicksichtsnahme kdnne also als Fundament einer Konzeption der politischen
Gerechtigkeit taugen (vgl. auch Kersting 1994, 33).
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zens - ohne Riicksicht auf ideale oder nicht-ideale Umstinde (vgl. Ab-
schnitt 5. 3.).

Rawls selbst gibt denn auch zu, daB seine Theorie der Gerechtigkeit —
iiber dic spezifische, die Geltungsdimension betreffende Limitation
durch den Ausgangspunkt im Uberlegungsgleichgewicht - auch in der
Reichweite ihrer Anwendung beschrankt ist. Zuerst findet sie Anwen-
dung nur auf die sogenannte Grundstruktur (basic structure; TJ § 2)
einer Gesellschaft, das heifit auf ihre wichtigsten sozialen, politischen
und wirtschaftlichen Institutionen. Nur am Rande erwahnt Rawls auch
mogliche weitere Anwendungsgebiete seiner Theorie, etwa auf die Mo-
raltheorie insgesamt oder auf die Beziehungen zwischen verschiedenen
Staaten (TJ § 2, 8, TJ § 69, 457). Doch fiir unsere Zwecke - wir interes-
sieren uns ausschlieBlich fiir den Bereich der Politik - ist diese Begren-
zung zunichst nicht weiter von Bedeutung. Sicher, der Utilitarismus
findet Anwendung nicht nur auf diec Grundstruktur sondern auf alle
anderen Gebiete gleichermafen. Doch diese erste Einschrinkung der
Vertragstheorie allein kann uns nicht als Einwand gelten; sie wird uns
spater im Gegenteil sogar zu einem Argument fiir die Vertragstheorie
und gegen den Utilitarismus werden (vgl. Abschnitt 7. 2. 2.).

Eine andere Einschrinkung der Reichweite der Theorie der Gerech-
tigkeit stofit auf grofere Bedenken. Sie betrifft die Tatsache, dafl Rawls
seine Theorie nicht ohne weitere Qualifikation firr nicht-ideale Um-
stinde anwendbar hilt. Hierzu bedarf es der gesonderten Ausarbeitung
einer nicht-idealen Theorie. Die nicht-ideale Theorie der Gerechtigkeit
hat sich im Gegensatz zur idealen Theorie der Gerechtigkeit auch mit
den Anwendungsbedingungen der beispielsweise durch den Urzustand
legitimierten Gerechtigkeitsprinzipien unter ungiinstigen wirtschaftli-
chen, historischen oder kulturellen Umstinden auf der einen Seite und
Umstinden einer blof partiellen Befolgung der Theorie der Gerech-
tigkeit auf der anderen Seite zu beschiftigen (TJ § 39, 246). Von eini-
gen Ausnahmen abgesehen (ziviler Ungehorsam, gerechter Krieg, Theo-
rie der Strafe, vgl. TJ § 53, 351) - und auch bei diesen Ausnahmen ist er
weit davon entfernt vollstindige Theorieentwiirfe anzubieten - be-
schrankt Rawls sich zunichst auf die ideale Theorie:

.1 consider primarily what [ call strict compliance as opposed to partial com-
pliance theory.“ (TJ § 2, 8; vgl. TJ § 59, 391).

Sicher schlieft er die Ausweitung der Vertragstheorie auf nicht-ideale
Verhiltnisse nicht grundsitzlich aus, doch fiihrt er diese Ausweitung
zundchst nicht durch. So gibt Rawls zu, daB die lexikographische Prio-

ritdt seines ersten Gerechtigkeitsprinzips gegeniiber dem zweiten Prin-
zip nicht unter allen méglichen wirtschaftlichen Umstanden aufrechtzu-
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erhalten ist. Selbst der Grundsatz der gleichen Freiheiten muf3 unter
Umstidnden dem Ziel einer allgemeinen Verbesserung des Zivilisations-
niveaus geopfert werden, auf dem dann erst diese gleichen Freiheiten
genossen werden konnen (TJ § 26, 152).

Der Utilitarist hat keine grundsitzlichen Schwierigkeiten mit ungiin-
stigen Voraussetzungen, denn innerhalb seiner Theorie ist schon fiir die
Unterscheidung zwischen idealer und nicht-idealer Theorie kein Platz.
Unter allen Umstdnden soll nur der Gesamtnutzen maximiert werden,
und das ist in jeder Situation gleichermaflen moglich, sicht man einmal
- und hier kann auch der Utilitarist ein Problem mit der praktischen
Relevanz seiner Theorie bekommen - von den Beschrinkungen des
Wissens um die Handlungsfolgen ab. Sich dagegen der allgemeinen
Zustimmung aller zu versichern, wenn es um bestimmte Zusatzprinzi-
pien gehen soll, die den TransitionsprozeS von nicht-idealen hin zu
idealen Verhiltnissen regeln sollen, scheint ein wesentlich schwierige-
res Unterfangen. Solange vor allem auch nur eine partielle Befolgung
der Anspriiche der Gerechtigkeit eine praktisch unvermeidliche Eigen-
art der konkreten Politik zu sein scheint, ist es auch hochst zweifelhaft,
ob man einen Konsens - in der Form eines Gesellschaftsvertrags - iiber
besondere Prinzipien innerhalb dieser Umstinde finden kann, welche
den Transitionsprozef3 von einer partiellen hin zu einer vollstindigen
Befolgung einer Gerechtigkeitskonzeption in die Wege leiten konnten.
Sicher gibt es einige Ansitze in Rawls’ Theorie, die etwa eine na-
tirliche Pflicht beschreiben, gerechte politische Institutionen zu errich-
ten und zu erhalten (TJ § 53). Doch kann diese natiirliche Pflicht in
einer ungerechten Gesellschaft sehr leicht mit anderen Pflichten kolli-
dieren, und dann fragt es sich, wie dieser Konflikt divergierender
Pflichten zu schlichten ist (Feinberg 1989, 122 und Feinberg 1973,
2671).

Fassen wir die wichtigsten Punkte dieses zweiten Kapitels zusammen:
Die grundlegende Intuition einer Verschiedenheit der Personen, die
sowohl Rawls’ Kritik am Utilitarismus wie auch seinem eigenen ver-
tragstheoretischen Ansatz zugrunde liegt, bringt eine doppelte Bezie-
hung zwischen der Rationalitit und der Moralitdt zum Ausdruck. Ratio-
nalitit ist von der Moralitit zu unterscheiden; und letztere, als eine
distributive Konzeption der politischen Gerechtigkeit verstanden, ist der
ersteren, als einer instrumentalistischen Theorie der Klugheit verstan-
den, vorgeordnet. Die Prioritdt der Moralitit gegeniiber der Rationalitit
wird nun aber gerade dann zum Problem, wenn man sich die mégliche
Begriindbarkeit dieser Prioritdt zur Aufgabe macht.
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Diese Intuition besitzt einen deskriptiven Status besonderer Art, denn
es wird sich zeigen, dafl er sowohl die Moglichkeit einer Kritik wie auch
die der Revision unserer bestehenden moralischen Uberzeugungen zu-
14Bt. Ohne besonderer objektiver moralischer Wahrheiten zu bediirfen,
ohne einen wie auch immer gearteten universalistischen oder kontextu-
alistischen Begriindungsanspruch aufzustellen, ist die Theorie der Ge-
rechtigkeit mit Hilfe ihrer spezifischen Methode des Uberlegungsgleich-
gewichts blof an der Beschreibung und Vereinheitlichung unseres Ge-
rechtigkeitssinnes interessiert. Der Utilitarist kann sich natiirlich fragen,
ob dieses deskriptive Geschéft fiir die Kritik und Legitimation der politi-
schen Ordnung einer Gesellschaft ausreicht?

Die Reichweite dieser Intuition ist in verschiedener Hinsicht be-
grenzt. Die Begrenzung auf die Grundstruktur einer Gesellschaft ist
nicht von unmittelbarer Bedeutung in der Auseinandersetzung der
Rawlsschen Vertragstheorie mit ihrem utilitaristischen Gegenspieler.
Doch die Abhangigkeit von idealen Umstdnden, also die Abhéngigkeit
von giinstigen wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen sowie
auch die Abhingigkeit von Bedingungen der strikten Befolgung der
Gerechtigkeitsprinzipien als Bedingung des Erfolgs der Anwendung der
Theorie der Gerechtigkeit in der politischen Realitidt bedeutet zundchst
eine erhebliche Schwiche fiir sie. Sicher 14t sich die Vertragstheorie
auf nicht-ideale Umstinde ausweiten, doch solange diese Ausweitung
nicht durchgefiihrt ist, kann man nur von einer stark eingeschrinkten
praktischen Relevanz der Idee des Gesellschaftsvertrags fiir verantwort-
liches politisches Handeln sprechen. Der Utilitarist kann als verantwor-
tungsbewuliter Moraltheoretiker auftreten und die widrige politische
Realitdt gegen die vergleichsweise wirklichkeitsfremden Ideale des
Kontraktualisten ausspielen.

101

hittps://dol.org/10.5771/9783495983903-66 - am 17.01.2026, 14:45:



https://doi.org/10.5771/9783495993903-66
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	2.1. Kritik des Utilitarismus
	2.1.1. Freiheitsrechte
	2.1.2. Distributive Gerechtigkeit
	2.1.3. Soziale Stabilität
	2.1.4. Öffentlichkeit

	2.2. Die Interpretation ihres Sinngehalts
	2.3. Ihr deskriptiver Status
	2.3.1. Zur Funktion des Vertragsarguments
	2.3.2. Die Rolle des Überlegungsgleichgewichts

	2.4. Die Grenzen ihrer Reichweite
	2.4.1. Universalismus versus Kontextualismus
	2.4.2. Ideale Theorie und nicht-ideale Umstände


